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1 Aufgabenstellung 
 
Die Ortsgemeinde Gösenroth hat in der Sitzung am 26.08.2019 den Aufstellungsbeschluss für den 
Bebauungsplan ‘Der lange Acker II‘ gefasst. Es ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets 
geplant, da innerhalb der Gemeinde die Nachfrage nach Bauplätzen hoch ist. Der Geltungsbereich 
des Bebauungsplans umfasst eine Fläche von rund 1,7 ha mit 12 Bauplätzen. Aufgrund dieser 
Flächengröße kann das Verfahren nach § 13b BauGB (beschleunigtes Verfahren) durchgeführt 
werden.  
 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist die Erarbeitung eines detaillierten schalltechnischen 
Gutachtens erforderlich.  
 
Entlang der Hauptstraße befinden sich gewerbliche Betriebe, die hinsichtlich ihrer Betriebsintensität 
schalltechnisch untersuchungsrelevant sind:  

• Brust Landmaschinen GmbH 
• Autohaus Brust 
• Schneider GmbH (Anlage zum Brechen und Sortieren von Bauschutt und 

Steinen) 
• Raiffeisen Genossenschaft e. V. (Landhandel mit Lager, Dieseltankstelle und 

Waage) 

Des Weiteren liegen ein Baumaschinenpark (Vermietung von Baumaschinen) und die Firma Süd-
West (Bürogebäude und ein Lagerplatz für Baumaterial) und weitere kleinere Betriebe im Umfeld 
zum geplanten Baugebiet. Die zuletzt genannten werden von der Gemeinde als nicht unter-
suchungsrelevant eingestuft. Es werden die Geräuscheinwirkungen aufgrund der nächstgelegenen 
gewerblichen Nutzungen nördlich bzw. nordöstlich des Plangebiets untersucht und bewertet. Die 
Einwirkungen des Anlagenlärms werden in Konkretisierung der DIN 18005 nach der ‘Sechsten 
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm, TA Lärm)‘ beurteilt. Zur Ermittlung der zu erwartenden Immissionen werden 
auf der Basis von Betriebsbefragungen Nutzungsmodelle entwickelt, auf deren Grundlage Emissions-
modelle erarbeitet werden, die alle schalltechnisch relevanten Vorgänge auf den jeweiligen 
Betriebsgeländen am Tag (06.00-22.00 Uhr) und in der Nacht (22.00-06.00 Uhr – lauteste 
Nachtstunde -) ermitteln und berücksichtigen. 
 
Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Hauptstraße L 182 im westlichen Bereich der Ortslage. 
Weitere untersuchungsrelevante Verkehrslärmquellen liegen nicht in der Umgebung des Plangebiets. 
Es sind die Geräuscheinwirkungen der Hauptstraße im Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Als 
maßgebliche Beurteilungsgrundlage für den Verkehrslärm wird die DIN 18005 ‘Schallschutz im 
Städtebau‘ vom Juli 2002 i. V. m. dem Beiblatt 1 vom Mai 1987 herangezogen.   
 
Nordöstlich des Baugebiets befindet sich der Sportplatz der Gemeinde, dieser wird laut Aussagen 
der Gemeinde nicht intensiv genutzt. Es sind die Geräuscheinwirkungen der Sportanlage auf das 
Plangebiet zu untersuchen, dazu wird ein überschlägiges Nutzungsszenario verwendet. Als 
maßgebliche Beurteilungsgrundlage für den Themenkomplex ‘Sportanlagenlärm‘ ist in 
Konkretisierung der DIN 18005 die ‘Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung -18. BImSchV) heranzuziehen. 
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Aufgrund der Größe des Plangebiets ist keine relevante Zunahme des Verkehrslärms auf den 
umgebenden Straßen zu erwarten.  
 
In der Abbildung A01 im Anhang A wird der Planentwurf des Bebauungsplans ‘Der lange 
Acker II‘ /1/dargestellt. Die Lage des Plangebiets in der räumlichen Gesamtsituation zeigt die Abbil-
dung A02.  
 
 
2 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen 
 
Zur Ausweisung eines Baugebiets als Allgemeines Wohngebiet wird der Bebauungsplan ‘Der lange 
Acker II‘ aufgestellt. Die gesetzliche Grundlage für Bebauungspläne ist das  

• Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728, 1793). /2/  

Bei der Aufstellung von Bebauungsplänen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- 
und Arbeitsverhältnisse sowie die Belange des Umweltschutzes entsprechend 
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB zu berücksichtigen.  
 
Die gesetzliche Grundlage für die Beurteilung der Immissionen stellt das 

• Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 
geändert 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328, 1340) /3/  

dar. Gemäß § 50 BImSchG /3/ sind ‘bei raumbedeutsamen Planungen und Maßnahmen die für eine 
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flächen einander so zuzuordnen, dass schädliche Umwelteinwir-
kungen … auf die ausschließlich oder überwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete … so weit wie 
möglich vermieden werden‘. 
 
Bei städtebaulichen Aufgabenstellungen, wie der Aufstellung eines Bebauungsplans, ist originär die  

• DIN 18005 ‘Schallschutz im Städtebau‘ vom Juli 2002 /4/ i. V. m. dem  

• Beiblatt 1 ‘Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren - Schalltechnische Orien-
tierungswerte für die städtebauliche Planung‘ vom Mai 1987 /5/ 

heranzuziehen. 
 
Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 /5/ sind bei der Bauleitplanung in der Regel den verschiedenen 
schutzbedürftigen Nutzungen (z. B. Bauflächen, Baugebiete, sonstige Flächen) Orientierungswerte 
für den Beurteilungspegel zuzuordnen. Ihre Einhaltung oder Unterschreitung ist wünschenswert, um 
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Baufläche verbundene 
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Lärmbelastung zu erfüllen. 
 
Die Beurteilungspegel der Geräusche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und 
Gewerbe, Sportanlage) sollen jeweils für sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und 
nicht energetisch addiert werden. 
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2.1 Anlagenlärm (Gewerbe) 
 
Die Tabelle 1 zeigt in einer Übersicht die Orientierungswerte für verschiedene Gebietsnutzungen für 
Anlagenlärm. 
 
Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte (OW) für Anlagenlärm gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005 

Teil 1 
Gebietsart Orientierungswert in dB(A) 
 Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00) 
Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete 

50 35  

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 
Campingplatzgebiete 

55 40  

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 
Besondere Wohngebiete (WB) 60 40 
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 45 
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 50 
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, je nach 
Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 

 
Über die Vorgaben der DIN 18005 /4/ hinaus nennt die  

• Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz ‘Technische 
Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)‘ vom 26. August 1998 /6/ 

immissionsschutzrechtlich verbindlich für gewerbliche Anlagen die an schutzwürdigen Nutzungen 
einzuhaltenden Immissionsrichtwerte. Die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte entsprechen, bis 
auf die Gebietsart Kerngebiete, den Orientierungswerten der DIN 18005, siehe dazu Tabelle 1 und 
Tabelle 2. Die TA Lärm enthält seit Juni 2017 zusätzlich die Gebietsart Urbane Gebiete. Da die 
DIN 18005 /4/ auf die TA Lärm /6/ verweist, wird zur weiteren Beurteilung auf die Vorgaben der 
TA Lärm /6/ zurückgegriffen. 
 
Tabelle 2 Immissionsrichtwerte (IRW) für Anlagenlärm gemäß TA Lärm 

Nr. Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A) 
  Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-

06.00) 
1 Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten 45 35  
2 Reine Wohngebiete (WR) 50 35 
3 Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete 

(WS)  
55 40 

4 Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete 
(MI) 

60 45 

5 Urbane Gebiete (MU) 63 45 
6 Gewerbegebiete (GE) 65 50 
7 Industriegebiete (GI) 70 70 

 
Für ein Allgemeines Wohngebiet sind die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) 
in der Nacht maßgeblich zur Beurteilung der Anlagenlärmsituation. 
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Die Immissionsrichtwerte der TA Lärm /6/ sind dabei, wie auch die Orientierungswerte des 
Beiblatts 1 der DIN 18005 /5/, auf die Gesamtbelastung durch Anlagenlärm anzuwenden. Unter der 
Gesamtbelastung ist die Belastung an einer schutzwürdigen Nutzung zu verstehen, die von allen 
Anlagen, für die die TA Lärm gilt, hervorgerufen wird. Wirken also auf den maßgeblichen 
Immissionsort mehrere Anlagen oder Betriebe ein, so ist sicherzustellen, dass in der Summe die 
Immissionsrichtwerte eingehalten werden.  
 
Durch die Berücksichtigung der Brust Landmaschinen GmbH, des Autohauses Brust, der Schnei-
der GmbH und der Raiffeisen-Genossenschaft e. V. wird die Gesamtbelastung durch Anlagenlärm im 
Plangebiet abgebildet. Relevante Geräuscheinwirkungen durch Anlagenlärm weiterer Betriebe sind 
nach Aussagen der Ortsgemeinde Gösenroth aufgrund der geringen Betriebsvorgänge dieser Firmen 
bzw. der Anordnung von Gebäuden und Betriebsflächen nicht zu erwarten. 
 
Mit den o. g. Immissionsrichtwerten muss der für den Immissionsort ermittelte Beurteilungspegel 
verglichen werden. Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird entsprechend den Vorschriften der 
TA Lärm /6/ aus den während der Einwirkungszeit am Immissionsort vorhandenen, meist 
schwankenden Geräuschen durch energetische Mittelung über die Zeit ein Mittelungspegel 
(äquivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die Umrechnung auf den Bezugszeitraum von 
16 Stunden tagsüber und auf eine Stunde nachts, - lauteste Nachtstunde - und unter Berücksichti-
gung von Zuschlägen für Impuls-, Ton- oder Informationshaltigkeit ergibt sich daraus der Beurtei-
lungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist. Bei der Ermittlung des 
Beurteilungspegels an Immissionsorten in einem Gebiet nach Tabelle 2, Nr. 1 bis 3 muss zusätzlich 
ein Zuschlag von 6 dB(A) für Geräuscheinwirkungen in den Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit 
(werktags 06.00-07.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr, sonn- und feiertags 06.00-09.00 Uhr, 13.00-
15.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) erteilt werden. Der Zuschlag ist aufgrund der Entwicklungsabsicht 
eines Allgemeinen Wohngebiets zu berücksichtigen. Der Immissionsrichtwert ist überschritten, wenn 
der Beurteilungspegel höher liegt als der Richtwert oder wenn kurzzeitige Geräuschspitzen den 
Immissionsrichtwert tagsüber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) über-
schreiten (Spitzenpegelkriterium). 
 
 
2.2 Verkehrslärm 
 
Die Tabelle 3 zeigt in einer Übersicht die Orientierungswerte für verschiedene Gebietsnutzungen 
für Verkehrslärm. 
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Tabelle 3 Schalltechnische Orientierungswerte (OW) für Verkehrslärm gemäß Beiblatt 1 zu DIN 18005 
Teil 1 

Gebietsart Orientierungswert in dB(A) 
 Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00) 
Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien-
hausgebiete 

50 40 

Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) 
und Campingplatzgebiete 

55 45  

Friedhöfe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55 
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45 
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50 
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55 
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedürftig sind, je 
nach Nutzungsart 

45 bis 65 35 bis 65 

 
Für ein Allgemeines Wohngebiet sind die Orientierungswerte von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in 
der Nacht maßgeblich zur Beurteilung der Verkehrslärmsituation. Die Tageswerte beziehen sich auf 
einen Beurteilungspegel für die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr. Für die Nachtwerte gilt der Zeitraum 
von 22.00 bis 06.00 Uhr. Der Beurteilungspegel beinhaltet eine energetische Mittelung der Immis-
sionspegel innerhalb der genannten Zeitintervalle. 
 
Die Orientierungswerte haben keine bindende Wirkung, sondern sind ein Maßstab des 
wünschenswerten Schallschutzes. Nach Beiblatt 1 der DIN 18005 /5/ stellen sie eine sachver-
ständige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Städtebau dar. Im Rahmen der 
städtebaulichen Planung sind sie zumindest hinsichtlich des Verkehrslärms abwägungsfähig. 
 
Bei Verkehrslärm wird der Abwägungsspielraum, den die DIN 18005 mit dem Begriff des ‘Orien-
tierungswertes‘ bietet, durch die Immissionsgrenzwerte der  

• 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslärm-
schutzverordnung - 16. BImSchV) /7/  

eingeengt. Die Immissionsgrenzwerte sind in der nachfolgenden Tabelle 4 aufgeführt. 
 
Tabelle 4 Immissionsgrenzwerte (IGW) für Verkehrslärm gemäß 16. BImSchV 

Gebietsart Immissionsgrenzwert in dB(A) 
 Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-06.00) 
Krankenhäuser, Schulen, Kurheime und Altenheime  57 47 
Reine (WR) und Allgemeine Wohngebiete (WA), 
Kleinsiedlungsgebiete (WS)  

59 49 

Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 64 54 
Gewerbegebiete (GE) 69 59 

 
Sie gilt für den Bau oder die wesentliche Änderung von öffentlichen Straßen sowie von Schienen-
wegen. Des Weiteren sieht der Gesetzgeber vor, dass erst bei einer Überschreitung der in § 2 der 
16. BImSchV aufgeführten Immissionsgrenzwerte ein Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen 
entsteht. Dabei kommen vorrangig aktive Schallschutzmaßnahmen in Betracht, wie z. B. 
Lärmschutzwände und Lärmschutzwälle. Ist dies nicht möglich oder stehen `die Kosten der Schutz-
maßnahmen außer Verhältnis zu dem angestrebten Schutzzweck` (vgl. § 41 Abs. 2 BImSchG), 
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müssen passive Lärmschutzmaßnahmen (z. B. Schallschutzfenster) an den betroffenen Gebäuden 
durchgeführt werden. 
 
 
2.3 Sportanlagenlärm 
 
Die Orientierungswerte der DIN 18.005 für verschiedene Gebietsnutzungen für Sportanlagenlärm 
entsprechen den Werten des Anlagenlärms aus Tabelle 1.  
 
In Konkretisierung der DIN 18005 /4/ nennt die 

• Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes – Sport-
anlagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV, zuletzt geändert am 01. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1468) /8/  

für Sportanlagen immissionsschutzrechtlich verbindlich die an schutzwürdigen Nutzungen einzuhal-
tenden Immissionsrichtwerte. Die Sportanlagenlärmschutzverordnung ist bei der Errichtung und dem 
Betrieb von nicht genehmigungsbedürftigen Sportanlagen die maßgebliche Berechnungs- und 
Beurteilungsgrundlage. Nach den Vorgaben der 18. BImSchV /8/ sind der Sportanlage folgende, bei 
bestimmungsgemäßer Nutzung auftretende, Geräusche zuzurechnen: 
 

• Geräusche der technischen Einrichtungen und Geräte 
• Geräusche durch die Sporttreibenden 
• Geräusche durch die Zuschauer und die sonstigen Nutzer 
• Geräusche, die von den Parkplätzen auf dem Anlagengelände ausgehen. 

Gemäß der Sportanlagenlärmschutzverordnung /8/ sind die Sportanlagen so zu errichten und zu 
betreiben, dass die in der nachfolgenden Tabelle 5 aufgeführten Immissionsrichtwerte unter Ein-
rechnung der Geräuschimmissionen aller Sportanlagen nicht überschritten werden (Gesamtlärmbe-
trachtung). 
 
Tabelle 5 Immissionsrichtwerte (IRW) gemäß 18. BImSchV 

Nr. Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A) 
  tags außerhalb 

der Ruhezeiten 
und im Übrigen  

tags innerhalb 
der 

morgendlichen 
Ruhezeit 

nachts 

1 Kurgebiete, Krankenhäuser, Pflegeanstalten 45 45 35 
2 Reine Wohngebiete (vgl. § 3 BauNVO) 50 45 35 
3 Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (vgl. 

§ 4 BauNVO, § 2 BauNVO) 
55 50 40 

4 Mischgebiete, Dorfgebiete und Kerngebiete (§§ 5, 6 und 
7 BauNVO) 

60 55 45 

5 Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO) 63 58 45 
6 Gewerbegebiete (vgl. § 8 BauNVO) 65 60 50 

 
Mit diesen Immissionsrichtwerten muss der für den Immissionsort ermittelte Beurteilungspegel 
verglichen werden. Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird durch energetische Mittelung über 
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die Zeit ein Mittelungspegel (äquivalenter Dauerschallpegel) aus den während der Beurteilungszeit 
am Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Geräuschen gebildet.  
 
Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten der 18. BImSchV (18.07.1991) errichtet und danach nicht 
wesentlich geändert wurden, gilt, dass für hervorgerufene Geräuschimmissionen mit Impulsen 
und/oder auffälligen Pegeländerungen für die betreffende Teilzeit ein Abschlag von 3 dB(A) zu 
berücksichtigen ist. Für diese Sportanlagen gilt ferner der in § 5 Abs. 4 genannte ‘Altanlagenbonus‘: 
Hiernach soll die zuständige Behörde von Festsetzungen von Betriebszeiten absehen, wenn die 
Immissionsrichtwerte an den schutzwürdigen Wohnnutzungen um weniger als 5 dB(A) überschritten 
werden. Dies gilt nicht für Kurgebiete, Krankenhäuser und Pflegeanstalten. 
 
Der ‘Altanlagenbonus‘ dient der Entwicklung einer Sportanlage. Bei der Planung von Wohngebieten 
bzw. dem Heranrücken von Wohnbebauung an eine bestehende Sportanlage findet der ‘Altanlagen-
bonus‘ keine Anwendung, ebenso wenig wie die Vornahme von Abschlägen bezüglich der 
Impulshaltigkeit. 
 
Die für die Beurteilung von Sportlärm relevanten Beurteilungszeiten sind in der Tabelle 6 aufgeführt. 
 
 
Tabelle 6 Beurteilungszeiten gemäß 18. BImSchV 

 Beurteilungszeiten 
Werktag 
tags außerhalb der Ruhezeiten (08.00-20.00 Uhr) 12 Stunden 
tags während den Ruhezeiten (06.00-8.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) jeweils 2 Stunden 
nachts (22.00-06.00 Uhr) 1 Stunde (ungünstigste volle Stunde) 
Sonn- und Feiertag 
tags außerhalb der Ruhezeiten (09.00-13.00 Uhr und 15.00-
20.00 Uhr) 

9 Stunden 

tags während den Ruhezeiten (07.00-9.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr und 
20.00-22.00 Uhr) 

jeweils 2 Stunden 

Nachts (00.00-07.00 Uhr und 22.00-24.00 Uhr) 1 Stunde (ungünstigste volle Stunde) 
 
Dient eine Sportanlage sowohl dem Schulsport als auch der allgemeinen Sportausübung, sind bei 
der Ermittlung der Geräuschimmissionen die dem Schulsport zuzurechnenden Teilzeiten außer Acht 
zu lassen. Die Beurteilungszeit wird dann um die dem Schulsport zuzurechnende Teilzeit verringert. 
Die Sportanlage wird nicht schulisch genutzt, eine Verkürzung der Beurteilungszeiten wird nicht 
vorgenommen. 
 
Die Ruhezeit von 13.00-15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, wenn die 
Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von 
09.00-20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt. Ist die Nutzungszeit zusammenhängend kürzer als 
4 Stunden und fallen mehr als 30 Minuten in die Zeit von 13.00-15.00 Uhr, gilt als Beurteilungspegel 
ein Zeitabschnitt von 4 Stunden, der die volle Nutzungszeit umfasst. 
 
Unter Berücksichtigung von Zuschlägen für Impuls-, Ton- und Informationshaltigkeit ergibt sich aus 
dem Mittelungspegel im Beurteilungszeitraum der Beurteilungspegel, der mit den Immissions-
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richtwerten zu vergleichen ist. Der Immissionsrichtwert ist überschritten, wenn der Beurteilungs-
pegel höher liegt als der Richtwert. Einzelne, kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsricht-
werte tagsüber um nicht mehr als 30 dB oder nachts um nicht mehr als 20 dB überschreiten 
(‘Spitzenpegelkriterium‘). 
 
Nordöstlich des Plangebiets liegt zwischen der Haupt- und Industriestraße der Sportplatz der 
Gemeinde. In der vorliegenden Aufgabenstellung sind die Geräuscheinwirkungen auf die 
schutzwürdigen Wohnnutzungen im Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind nach 
§ 2 Absatz 1 der 18. BImSchV /8/ die Geräuscheinwirkungen anderer Sportanlagen einzurechnen. 
Im Einwirkungsbereich der Sportanlage befinden sich keine weiteren Sportanlagen.  
 
 
3 Digitales Simulationsmodell 
 
Es wurde zunächst ein digitales Simulationsmodell (DSM) erstellt, um die für die Schallausbreitung 
bedeutsamen topografischen und baulichen Gegebenheiten lage- und höhenmäßig zu erfassen und 
in ein abstraktes Computermodell umzusetzen. 
 
Die Lage der vorhandenen Gebäude wurde den von der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-
Rhaunen zur Verfügung gestellten Katasterdaten /9/ entnommen. Die Gebäudehöhen der umliegen-
den Bestandsgebäuden wurden aus frei nutzbaren Geodaten /10/ bezogen.  
 
Das Höhenmodell /9/ wurde seitens der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen 
übermittelt. Das Gelände ist weitestgehend eben.  
 
Das DSM berücksichtigt alle entsprechend der Aufgabenstellung relevanten Schallquellen nach Lage 
und Höhe mit den für sie ermittelten Emissionen.  
 
 
4 Schallberechnungsprogramm und gewählte Einstellungen 
 
Der Aufbau des Digitalen Simulationsmodells und die Durchführung aller schalltechnischen Berech-
nungen erfolgten mit dem Schallberechnungsprogramm SoundPLAN 8.2 der Fa. SoundPLAN GmbH, 
Update vom 19.02.2021. 
 
Für die Ausbreitungsberechnungen wurden folgende Rechenlaufparameter gewählt: 
 

• Reflexionsordnung: 3 (Gewerbe, Sport), 1 (Straße) 

• Maximaler Reflexionsabstand zum Empfänger: 200 m 

• Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle: 50 m 

• Suchradius: 5.000 m 

• Filter: dB(A) 

• Toleranz: 0,1 dB 
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• Zulässige Toleranz gilt für jeden Quell-Teilpegel (Anlagen), für das Gesamtergebnis (Verkehr) 

• Richtlinie DIN ISO 9613-2 (Anlagen): 

o Begrenzung des Beugungsverlusts einfach / mehrfach: 20,0 dB / 25,0 dB 

o Berechnung mit Seitenbeugung: ja 

o Verwende Glg. (Abar = Dz - Max(Agr,0) statt Glg. 12 (Abar = Dz - Agr) für die 
Einfügedämpfung; (empfohlen) 

o Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthält 

o Umgebung: Luftdruck 1.013,3 mbar, relative Feuchte 70 %, Temperatur 10 °C 

o Meteorologische Korrektur C0 = 0 dB 

o Bodeneffekt: berechnet 

• Richtlinie RLS-90 (Straße) 
 
 
5 Anlagenlärm (Gewerbe) 
 
5.1 Betriebsbeschreibungen  
 
Zu Erfassung der Betriebstätigkeiten und der schalltechnisch relevanten baulichen und technischen 
Gegebenheiten wurde an die Betriebsinhaber der untersuchungsrelevanten Firmen (Brust 
Landmaschinen GmbH, Autohauses Brust, Schneider GmbH und Raiffeisen Genossenschaft e.V.) am 
20. November 2020 jeweils ein auf den Betrieb abgestimmter Betriebsfragebogen zugesendet. Die 
in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen Betriebstätigkeiten sind somit mit den einzelnen 
Gewerbetreibenden abgestimmt. 
 
 
5.1.1 Betriebsbeschreibung Brust Landmaschinen GmbH 
 
Der Standort der Brust Landmaschinen GmbH liegt in der Ortsmitte in der Hauptstraße 28. Die Firma 
verkauft Landmaschinen und verfügt über eine Werkstatt, Lagerhallen sowie Büroraume. Es sind 
rund 20 Mitarbeiter dort beschäftigt. Die üblichen Öffnungszeiten sind montags bis samstags von 
08.00 bis 17.00 Uhr. Innerhalb der landwirtschaftlichen Saison (bspw. Erntezeit) können die 
Öffnungszeiten aufgrund der vermehrt anfallenden Arbeiten im Werkstattbereich auch über diesen 
Zeitraum hinaus gehen, bspw. ist ein Beginn um 07.00 Uhr bzw. Mehrarbeiten bis in die Nachtstun-
den, bis 23.00 Uhr, erforderlich.  
 
Der Umfang des Verkaufs und Servicebedarfs schwankt abhängig von der Jahreszeit. Um die 
Betriebsvorgänge ausreichend zu berücksichtigen, wurde ein hoch frequentierter Tag angenommen. 
In den Öffnungszeiten werden 120 Pkw Fahrzeugbewegungen auf den Kunden- und Mitarbeiter-
stellplätzen berücksichtigt. Laut Aussagen des Betriebsinhabers wird die Firma von bis zu 30 Lkw am 
Tag beliefert. Die Be- und Entladevorgänge erfolgen i. W. mittels eines dieselbetriebenen 
Gabelstaplers. Zusätzlich erfolgen bis zu 15 Fahrten mittels Lieferwagen. Bei den andienenden 
Lieferwagen handelt es sich meist um Paketdienste, die Einzelteile oder Werkzeug liefern. Die 
eigenen Lieferwagen werden überwiegend manuell be- bzw. entladen. 
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Die Werkstatt wird am Tag von 15 Traktoren angefahren. Innerhalb der Werkstatt finden 
geräuschintensive Reparaturarbeiten mit einem Arbeitsumfang von 8 bis 12 Stunden am Tag statt. 
Auf dem Betriebsgrundstück finden unterschiedliche Arbeitsvorgänge wie bspw. Waschvorgänge von 
Fahrzeugen, Metall- und Sägearbeiten, Betrieb des Gabelstaplers und der Einsatz eines Druckluft-
kompressors statt, die in dem schalltechnischen Modell durch die besonders geräuschintensiven 
Vorgänge zusammengefasst werden.  
 
Die Brust Landmaschinen GmbH nutzt zusätzlich noch Flächen südöstlich des Mühlenwegs als 
Lagerflächen.  
 
Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell berücksichtigt 1: 
 
Betriebstätigkeiten am Tag (06.00-22.00 Uhr)  
 

• Zu- und Abfahrten inklusive Berücksichtigung von Rangiertätigkeiten von 30 Lkw zwischen 
07.00 und 20.00 Uhr (1-ZA01|1-ZA01R) 

• Impulsvorgänge 2 der zuvor genannten Lkw zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-I01) 

• Zu- und Abfahrten von 15 Kleintransportern zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-ZA02) 

• Be- und Entladevorgänge durch Gabelstapler auf der gesamten Betriebsfläche zwischen 
06.00 und 22.00 Uhr (1-BE01), davon 30 Minuten zwischen 06.00 und 07.00 Uhr, 
300 Minuten zwischen 07.00 und 20.00 Uhr und 60 Minuten zwischen 20.00 bis 22.00 Uhr 

• Zu- und Abfahrt von 30 Traktoren (inklusive Testfahrten) zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-
ZA03) 

• Waschvorgang von Fahrzeugen mit einer Einwirkdauer von 5 Stunden zwischen 07.00-
22.00 Uhr (1-A01) 

• Betrieb eines Druckluftkompressors mit einer Einwirkdauer von 2 Stunden zwischen 07.00 
und 20.00 Uhr (1-A02) 

• Schallabstrahlung über das geöffnete Tor der Werkstatt mit einer Einwirkdauer von 
12 Stunden 3 in dem Zeitraum zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-T01) 

• Betrieb eines Gabelstaplers auf der Lagerfläche südöstlich des Mühlenwegs mit einer 
Einwirkdauer von 30 Minuten zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-BE02) 

• Zu- und Abfahrten von 60 Pkw zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-ZA04) 

• 120 Pkw-Parkbewegungen zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-P01) 

 
  

 
1  In der Auflistung werden in Klammern die Bezeichnungen der Schallquellen, die im schalltechnischen Modell 

verwendet wurden, genannt. 
2 Motoranlassen, Türenschlagen, Bremsluftsystem und Rückfahrwarner 
3  Davon 66 % laute Vorgänge innerhalb der Werkstatt, die übrigen 33 % sind leisere Arbeiten, die vernachlässigbar 

sind.  
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Betriebstätigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS)  
 

• 2 Zu- bzw. Abfahrten von Traktoren (1-ZA03) 

• Schallabstrahlung über das geschlossene Tor der Werkstatt mit einer Einwirkdauer von 
30 Minuten (1-T01) 

• 2 Zu- bzw. Abfahrten von Pkw (1-ZA04) 

• 2 Pkw-Parkbewegungen (1-P01) 

 
Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen können den Abbildungen A03 (Hauptbereich) und 
Abbildung A06 (Außenbereich südöstlich des Mühlenweges) im Anhang A entnommen werden. 
 
 
5.1.2 Betriebsbeschreibung Autohaus Brust 
 
Das Autohaus Brust (Hauptstraße 30) ist über die K 72 erschlossen. Neben dem Verkauf von 
Fahrzeugen steht auch der Service im Vordergrund. Die Firma verfügt über eine Werkstatt, eine 
Ausstellungshalle, eine Waschanlage, Lagerhalle und Büroräume. Die Öffnungszeiten sind montags 
bis freitags von 07.30 bis 17.15 Uhr und samstags von 08.00 bis 16.00 Uhr. 
 
An einem durchschnittlichen Tag finden 60 Fahrzeugbewegungen von Kunden und Mitarbeitern 
statt. Das Autohaus wird von 7 Lieferwagen und 2 Lkw angedient. Bei den andienenden Lieferwagen 
handelt es sich meist um Paketdienste, die Einzelteile oder Werkzeug liefern. Die Lkw dienen größere 
Ersatzteile an und werden mit einem Palettenhubwagen entladen.  
 
Am Tag finden durchschnittlich 15 Waschvorgänge innerhalb der Autowaschanlage statt. Im Freien 
werden des Weiteren 10 Fahrzeuge mit einem Hochdruckreiniger gereinigt. Zusätzlich werden 
5 Fahrzeuge mittels eines Staubsaugers von innen gesäubert.  
 
Innerhalb der Werkstatt finden geräuschintensive Reparaturarbeiten statt, die Geräuschabstrahlung 
findet über ein geöffnetes Tor statt.  
 
In Ausnahmefällen kann auch ein Lkw nachts die Werkstatt andienen. Aufwende Be- und Entladevor-
gänge werden hierbei nicht berücksichtigt.  
 
Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell berücksichtigt: 
 
Betriebstätigkeiten am Tag innerhalb der Öffnungszeiten (07.30 bis 17.15 Uhr): 
 

• Zu- und Abfahrten von 2 Lkw (2-ZA01) 

• Impulsvorgänge 4 der zuvor genannten Lkw (2-I01) 

 
4 Motoranlassen, Türenschlagen, Bremsluftsystem und Rückfahrwarner 
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• Be- und Entladung der Lkw mittels Palettenhubwagen, 2 Vorgänge je Lkw (2-BE01) 

• Zu- und Abfahrten von 7 Lieferwagen (2-ZA02) 

• Schallabstrahlung Tor der Waschanlage, Einwirkdauer 120 Minuten (2-T01) 

• Betrieb eines Hochdruckreinigers, Einwirkdauer 200 Minuten (2-A01) 

• Betrieb eines Staubsaugers, Einwirkdauer 100 Minuten (2-A02) 

• 60 Parkbewegungen von Kunden und Mitarbeitern (2-P01) 

• 8 Stunden und 45 Minuten Schallabstrahlung aus dem Hallinneren der Werkstatt über ein 
geöffnetes Tor (2-T02) 

 

Betriebstätigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS)  

• 1 Zu- bzw. Abfahrt von Lkw (2-ZA01) 

• Impulsvorgänge 5 des zuvor genannten Lkw (2-I01) 

 

Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen können der Abbildung A04 im Anhang A entnommen 
werden. 
 
 
5.1.3 Betriebsbeschreibung Schneider GmbH 
 
Die Schneider GmbH ist eine Firma für Baustoffrecycling zur Gewinnung von Recyclingschotter und 
-sand aus Bauschutt und Straßenaufbruch und vermietet Baumaschinen. Das Betriebsgelände 
befindet sich westlich der Industriestraße. Die Kernöffnungszeiten sind werktags von 07.30 bis 
17.00 Uhr, in Ausnahmefällen beginnen die Betriebstätigkeiten auch bereits ab 06.00 Uhr. Die 
Betriebsintensitäten sind sehr schwankend, in der vorliegenden Untersuchung wird ein eher hohes 
Aufkommen von Maschineneinsatz berücksichtigt.  
 
Im Einsatz sind je nach Material ein Backenbrecher oder eine Prallmühle. Diese mobilen Maschinen 
werden je Auftrag gesondert bei einer anderen Firma ausgeliehen, so dass je Arbeitseinsatz 
unterschiedliche Maschinen zum Einsatz kommen. Das Material wird mittels eines Radladers in den 
Aufgabetrichter des Backenbrechers bzw. der Prallmühle befördert. Die Firma verfügt über eine 
eigens gebaute Siebanlage, die nach dem Brechen des Materials zum Einsatz kommt. Der Betreiber 
hat zwei mögliche Standorte für diese Siebanlage genannt; in der schalltechnischen Untersuchung 
wird der zum Plangebiet nächstgelegene Standort berücksichtigt.   
 
Sofern das zu recycelnde Material eine zu große Größe aufweist, um in einem Backenbrecher 
gebrochen zu werden, wird es mittels eines Hydraulikhammers zerkleinert. Diese Arbeit findet jedoch 
eher selten statt und kann zahlenmäßig durch den Betreiber nicht genau beziffert werden. In der 

 
5 Motoranlassen, Türenschlagen, Bremsluftsystem und Rückfahrwarner 
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schalltechnischen Untersuchung werden diese Arbeiten nicht zu einem durchschnittlichen Tag 
hinzugerechnet. 6 
 
Weitere wesentliche Betriebstätigkeiten sind die Verladung der aufbereiteten Fertigprodukte (bspw. 
Sand, Kies) auf Lkw und der Betrieb von zwei Radladern zum Aufhalden und Verschieben von 
Materialien. Des Weiteren ist ein Stromaggregat im Einsatz.  
 
Auf dem Betriebsgelände finden auch Fahrzeugbewegungen von Pkw statt. Diese spielen im 
Vergleich zu den lauten Maschinen schalltechnisch nur eine untergeordnete Rolle und werden 
deshalb nicht explizit berücksichtigt. Ebenso sind Geräusche der Förderbänder schalltechnisch 
unrelevant.  
 
Derzeit finden keine Betriebstätigkeiten im Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr) statt. Der 
Betreiber gibt an, dass langfristig eine Vermietung einer Halle an einen Logistiker für möglich 
erachtet wird. Es werden in der lautesten Nachtstunde beispielhaft die Abfahrt von 6 Lkw schall-
technisch untersucht.  
 
Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell berücksichtigt: 
 
Betriebstätigkeiten am Tag (06.00-20.00 Uhr)  

• Zu- und Abfahrten von 30 Lkw, davon 10 Lkw zwischen 06.00 und 07.00 Uhr und 20 Lkw 
zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (3-ZA01) 

• Impulsvorgänge 7 der zuvor genannten 30 Lkw (3-I01) 

• Be- und Entladung der Lkw mittels Radlader im Bereich der Brechanlage, Einwirkdauer 540 
Minuten, davon 60 Minuten zwischen 06.00-07.00 Uhr und 480 Minuten zwischen 07.00 und 
20.00 Uhr (3-BE01) 

• Be- und Entladung der Lkw mittels Radlader (Paletten), Einwirkdauer 120 Minuten zwischen 
07.00-20.00 Uhr (3-BE02) 

• Zu- und Abfahrten von 16 Lieferwagen, davon 10 zwischen 06.00 und 07.00 Uhr und 6 
zwischen 07.00-20.00 Uhr (3-ZA02) 

• Einsatz Brecheranlage, Einwirkdauer unter Volllast von 6 Stunden zwischen 07.00 und 
20.00 Uhr (3-A01) 

• Einsatz Siebanlage, Einwirkdauer unter Volllast von 6 Stunden zwischen 07.00 und 20.00 Uhr 
(3-A02) 

• Betrieb eines Stromaggregates, Einwirkdauer von 8 Stunden zwischen 07.00 und 20.00 Uhr 
(3-A03) 

 
 

 
6  Solche Arbeiten treten eher selten auf und werden im Sinne der TA Lärm Nr. 7.2 als Seltenes Ereignis eingestuft. 

Es ist sicher davon auszugehen, dass der gebietsunabhängige Wert von 70 dB(A) am Tag im Plangebiet eingehalten 
wird.  

7 Motoranlassen, Türenschlagen, Bremsluftsystem und Rückfahrwarner 
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Betriebstätigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS) während der Weinlese 
 

• Zu- bzw. Abfahrten von 6 Lkw (3-ZA01) 

• Impulsvorgänge 8 der zuvor genannten 6 Lkw, (3-I01) 

• Be- und Entladung der Lkw mittels Radlader (Paletten) im Bereich zwischen den Hallen, 
Einwirkdauer 30 Minuten (3-BE02) 

 

Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen können der Abbildung A05 im Anhang A entnommen 
werden. 
 
 
5.1.4 Betriebsbeschreibung Raiffeisen Genossenschaft e. V. 
 
Die Raiffeisen Genossenschaft e.V. betreibt auf dem Betriebsgelände Hauptstraße 25 eine offene 
Tankstelle und vermarktet Getreide, Dünger, Pflanzenschutzmittel, Tierfutter und Gartenbedarf. Der 
Umfang der Vorgänge auf dem Gelände schwankt stark abhängig von der Jahreszeit. In der 
vorliegenden schalltechnischen Situation werden Annahmen getroffen, die die schalltechnische 
Situation eher überschätzen, da unterschiedliche Vorgänge wie bspw. die Getreideanlieferung durch 
Landwirte im Herbst mit dem hohen Pkw-Aufkommen von Kunden im Frühjahr (Kauf von Saatgut) 
überlagert betrachtet werden.  
 
Die Öffnungszeiten sind montags bis freitags von 08.00 bis 17.30 und samstags von 08.00 bis 
12.00 Uhr. Die SB Tankstelle ist von 06.00 bis 22.00 Uhr geöffnet. Um eine etwaige Verlängerung 
der Öffnungszeiten zur berücksichtigen, werden auch Tankvorgänge in der lautesten Nachtstunde 
schalltechnisch betrachtet.  
 
Der Betrieb wird von 16 Lkw angedient. Diese werden entweder mittels eines Palettenhubwagens 
oder eines Radladers entladen. In den Herbstmonaten wird die Raiffeisen Genossenschaft e. V. von 
bis zu 25 Traktoren angefahren und mit Getreide beliefert, vereinzelt können auch Anlieferungen im 
Nachtzeitraum stattfinden.  
 
Die SB-Tankstelle wird von 30 Fahrzeugen am Tag angefahren. Des Weiteren werden 76 Pkw-
Parkbewegungen von Kunden und Mitarbeitern berücksichtigt.  
 
Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell berücksichtigt: 
 
Betriebstätigkeiten am Tag (06.00-20.00 Uhr)  

• Zu- und Abfahrten von 16 Lkw, davon 2 Lkw zwischen 06.00 und 07.00 Uhr, 10 Lkw zwischen 
07.00 und 20.00 Uhr und 4 Lkw zwischen 20.00 und 22.00 Uhr (4-ZA01) 

• Impulsvorgänge 9 der zuvor genannten Lkw (4-I01) 

 
8 Motoranlassen, Türenschlagen, Bremsluftsystem und Rückfahrwarner 
9 Motoranlassen, Türenschlagen, Bremsluftsystem und Rückfahrwarner 
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• Be- und Entladung der Lkw mittels Gabelstapler, Einwirkdauer 240 Minuten zwischen 07.00 
und 22.00 Uhr (4-BE01) 

• Be- und Entladung der Lkw mittels Palettenhubwagen, davon 4 Paletten zwischen 06.00 und 
07.00 Uhr, 10 zwischen 07.00 und 20.00 Uhr und 10 zwischen 20.00 und 22.00 Uhr (4-BE02) 

• Zu- und Abfahrten von 25 Traktoren, davon 2 zwischen 06.00-07.00 Uhr, 20 zwischen 07.00 
und 22.00 Uhr und 3 zwischen 20.00 und 22.00 Uhr (4-ZA02) 

• Abladevorgang von Getreide (15 Minuten pro Vorgang) sowie Impulsgeräusche 10 der zuvor 
genannten Traktoren (4-A01) 

• 30 Zu- und Abfahrten von Traktoren zur Tankstelle (4-ZA03) 

• 30 Tankvorgänge im Bereich der Zapfsäule (4-A02) 

• Impulsvorgänge 11 der zuvor genannten Traktoren (4-I02) 

• 76 Parkbewegungen von Kunden und Mitarbeiter, davon 12 zwischen 06.00 und 07.00 Uhr, 
50 zwischen 07.00 und 20.00 Uhr und 14 zwischen 20.00 und 22.00 Uhr (4-P01) 

 
 
Betriebstätigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr – lNS1): Getreideanlieferung 
 

• Zu- und Abfahrten von 1 Traktor (4-ZA02) 

• Abladevorgang von Getreide, Einwirkdauer 15 Minuten (4-A01) 

 

Betriebstätigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr – lNS2): Tankvorgang 
 

• Zu- und Abfahrten von 2 Traktoren (4-ZA03) 

• Impulsvorgänge 12 der zuvor genannten Traktoren (4-I02) 

• 2 Tankvorgänge im Bereich der Zapfsäule (4-A02) 

 

Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen können der Abbildung A06 im Anhang A entnommen 
werden. 
 
 
  

 
10  Das Motoranlassen, Türenschlagen der Traktoren ist im Ansatz ‘Arbeitseinsatz‘ enthalten.  
11 Motoranlassen, Türenschlagen 
12 Motoranlassen, Türenschlagen 
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5.2 Emissionsdaten 
 
Fahrbewegungen von Lkw 
 
Für die Berechnungen werden die Geräusche der Fahrbewegungen der andienenden Lkw als 
Linienschallquelle in einer Höhe von 1,0 m über Grund gesetzt.  
 
Als Grundlage für den Emissionsansatz dienen vorliegende technische Berichte /11/, /12/. Danach 
sind in Abhängigkeit von der Leistungsklasse der Lkw folgende längenbezogene Schallleistungspegel 
anzusetzen: 
 

• Lkw < 105 kW: L‘WA=62 dB(A)/(m∙h) 

• Lkw ≥ 105 kW: L‘WA =63 dB(A)/(m∙h). 
 
In der Studie wird empfohlen, als Emissionsansatz einen Wert von 63 dB(A)/(m∙h) heranzuziehen.  
 
Für einzelne Rangierbewegungen wird dieser Emissionspegel nach /12/ mit einem Zuschlag von 
5 dB(A) versehen. Für die weiteren Berechnungen wird daher in Bereichen, in denen Lkw rangieren 
müssen, mit folgendem längenbezogenen Schallleistungspegel gerechnet:  
 

• Lkw Rangierbewegungen: L‘WA=68 dB(A)/(m∙h). 
 
Für jeden Lkw wird eine An- und Abfahrt sowie ein Rangiervorgang berücksichtigt. 
 
 
Fahrbewegungen von Traktoren 
 
Für die Berechnungen werden die Geräusche von Fahrbewegungen der Traktoren als Linien-
schallquellen in einer Höhe von 1,0 m über Grund angesetzt.  
 
Als Grundlage für den Emissionsansatz dient ein Praxisleitfaden /13/. Danach ist folgender 
längenbezogener Schallleistungspegel anzusetzen:  
 

• L‘WA=62 dB(A)/(m∙h). 
 
 
Fahrvorgänge von Kleintransportern 
 
Für die Berechnungen werden die Geräusche von Fahrbewegungen der andienenden Kleintrans-
porter als Linienschallquellen in einer Höhe von 0,5 m über Grund angesetzt. Als Grundlage für den 
Emissionsansatz dient der Bericht /12/. Danach ist für Kleintransporter bis 7,5 t folgender 
längenbezogene Emissionsansatz L‘WA zu treffen: 
 

• Leichte Lkw ≤ 7,5 t      56,1 dB(A)/(m∙h). 
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Einzelgeräusche der Lkw und Traktoren 
 
Für eine Betrachtung der einzelnen Spitzenpegel besonders lauter Einzelgeräusche der Lkw und 
Traktoren und zur angemessenen Berücksichtigung von Rangiergeräuschen wurden folgende 
Schallleistungspegel LWA aus /12/ angesetzt:  
 

•  Motorstarten (1 Vorgang/Lkw bzw. Traktor)   100 dB(A) 

•  Türenschlagen (2 Vorgänge/Lkw bzw. Traktor)  100 dB(A) 

•  Bremsluftsystem (1 Vorgang/Lkw)    108 dB(A) 

•  Rückfahrwarner (20 Vorgänge/Lkw)    103 dB(A) 

 
Diese Geräusche werden energetisch aufsummiert und ein Schallleistungspegel von 
LWA=116,9 dB(A) für die Einwirkzeit von 5 Sekunden je Vorgang für Lkw bzw. LWA=104,8 dB(A) für 
Traktoren berücksichtigt. Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
 
 
Parkvorgänge von Pkw 
 
Nach der Parkplatzlärmstudie /14/ werden die Stellplätze der Pkw als Flächenschallquelle modelliert. 
Für die Stellplatzfläche wird gemäß /14/ ein Ausgangsschallleistungspegel von LW0 von 63,0 dB(A) 
je Stellplatz und Stunde zzgl. Korrekturen und Zuschlägen für Bewegungshäufigkeiten, Parkplatzart, 
Impulshaltigkeit, Durchfahranteil sowie Fahrbahnoberflächen angesetzt. Die Objekthöhe wird für alle 
Parkplätze mit 0,5 m über Grund angenommen.  
 
 
Fahrzeugbewegungen von Pkw 
 
Für die Pkw-Fahrten wird ein längenbezogener Schallleistungspegel je Pkw-Fahrt aus dem 
Schallemissionspegel Lm,E gemäß den Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen RLS-90 /15/ von 
LW' = 47,5 dB(A)/m  angesetzt. Die Objekthöhe wird mit 0,5 m über Grund angenommen. 
 
 
Be- und Entladevorgänge durch Gabelstapler 
 
Für den Betrieb des Gabelstaplers wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /16/ mit folgendem 
Schallleistungspegel herangezogen: 
 

• Gabelstapler       LWA = 99,0 dB(A). 

 
Zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen wird ein Zuschlag von 3,0 dB(A) in Ansatz 
gebracht. Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
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Be- und Entladevorgänge mittels Palettenhubwagen 
 
Für die Be- und Entladung von Paletten wird der Emissionsansatz ‘Palettenhubwagen über fahrzeug-
eigene Ladebordwand‘ aus /11/ mit folgendem Schallleistungspegel LWA, 1h je Vorgang, bezogen auf 
eine Stunde, herangezogen: 
 

• Palettenhubwagen über Ladebordwand   LWA, 1h = 88,0 dB(A) pro h. 

 
Die Objekthöhe wird jeweils mit 1,0 m über Grund angenommen.  
 
 
 
Be- und Entladevorgänge durch Radlader 
 
Für den Betrieb eines Radladers, der auf dem Firmengelände der Schneider GmbH im Bereich des 
Backenbrechers Material befördert, wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit folgen-
dem Schallleistungspegel herangezogen: 
 

• Radlader  (Beladung Rollkies)     LWA = 106,8 dB(A). 

 
Zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen wird ein Zuschlag von 6,8 dB(A) in Ansatz 
gebracht. Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
 
Für weitere Verladetätigkeiten (bspw. Aufnehmen und Absetzen von Steinpaletten) auf dem 
Firmengelände der Schneider GmbH wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit 
folgendem Schallleistungspegel herangezogen: 
 

• Radlader  (Beladung Steinpaletten)    LWA = 92,7 dB(A). 

 
Zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen wird ein Zuschlag von 5,1 dB(A) in Ansatz 
gebracht. Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
 
 
Betrieb Brechanlage 
 
Für den Betrieb einer Brechanlage inklusive Beschickung der Anlage mit einem Greifbagger und 
Radlader wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit folgendem Schallleistungspegel 
herangezogen: 
 

• Mobile Bauschuttrecyclinganlage 13    LWA = 112,8 dB(A). 

 
13  Es erfolgte ein Abgleich mit vom Betreiber zur Verfügung gestellten Unterlagen. Die Angaben aus einem Datenblatt 

und einer Messung deuten auf höhere Schallleistungspegel hin. Allerdings sind die Angaben nicht valide und können 
in der vorliegenden Form nicht verwendet werden. 
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Zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen wird ein Zuschlag von 1,6 dB(A) in Ansatz 
gebracht.  
 
Die Objekthöhe wird mit 1,5 m über Grund angenommen.  
 
 
Betrieb Siebanlage 
 
Für den Betrieb einer Siebanlage wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit folgendem 
Schallleistungspegel herangezogen: 
 

• Kompaktsiebanlage      LWA = 111,9 dB(A). 

 
Zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen wird ein Zuschlag von 2,3 dB(A) in Ansatz 
gebracht.  
 
Die Objekthöhe wird mit 1,5 m über Grund angenommen.  
 
 
Betrieb Stromaggregat 
 
Für den Betrieb eines Stromaggregates wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit fol-
gendem Schallleistungspegel herangezogen: 
 

• Stromaggregat       LWA = 95,0 dB(A). 

 
Zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen wird ein Zuschlag von 0,8 dB(A) in Ansatz 
gebracht.  
 
Die Objekthöhe wird mit 1,5 m über Grund angenommen.  
 
 
Waschvorgänge  
 
Für Waschvorgänge einer Portalwaschanlage wird entsprechend der Tankstellenstudie /17/ 
folgender Schallleistungspegel herangezogen:    
 

• Waschvorgang       95,9 dB(A). 

 
Das Tor wird dauerhaft geöffnet angenommen.  
 
Dieser Schallleistungspegel wurde vereinfacht auch für Waschvorgänge im Freien bei der Brust 
Landmaschinen GmbH mit einer Höhe von 1,0 m über Grund angenommen.  
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Betrieb Druckluftkompressor 
 
Für den Betrieb eines Druckluftkompressors wird der Emissionsansatz aus /18/ entnommen. Dort 
wird ein Schallleistungspegel LWA genannt von: 
 

• Hochdruckreiniger - Spritzen    94,1 dB(A). 
 
Zur Berücksichtigung von impulshaltigen Geräuschen wird ein Zuschlag von 0,5 dB(A) nach /18/ in 
Ansatz gebracht. Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
 
 
Betrieb Hochdruckreiniger 
 
Für den Betrieb eines Hochdruckreiniger wird der Emissionsansatz aus /17/ entnommen. Dort wird 
ein Schallleistungspegel LWA genannt von: 
 

• Hochdruckreiniger     93,6 dB(A). 
 
Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
 
 
Betrieb Staubsauger 
 
Für den Betrieb eines Staubsaugers wird der Emissionsansatz aus /17/ entnommen. Dort wird ein 
Schallleistungspegel LWA genannt von: 
 

• Münzstaubsauer     82,7 dB(A). 
 
Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
 
 
Schallabstrahlung über geöffnete Tore Werkstatt 
 
Für die Schallabstrahlung über das geöffnete Hallentor der Werkstatt des Autohauses Brust werden 
Angaben aus einem Bericht über Handwerksbetriebe /19/ herangezogen. Dabei wird auf typische 
Grundpegel von Autowerkstätten zurückgegriffen.  
 

• Innenpegel Autowerkstatt     80,0 dB(A) 
 
Es wird auf den höheren Wert aus der Studie zurückgegriffen. Das Tor wird dauerhaft geöffnet 
angenommen.  
 
Die Schallabstrahlung über das geöffnete Tor wird durch den flächenbezogenen Schallleistungspegel 
der Torfläche, der sich gemäß der nachfolgenden Gleichung berechnet, 
 

𝐿𝐿𝑤𝑤′′ =  𝐿𝐿𝑖𝑖 + 𝐶𝐶𝑑𝑑 − 𝑅𝑅′ 
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ermittelt. Cd ist der Diffusitätsterm nach DIN EN ISO 12354-4 /20/. Es wird ein Diffusitätsterm Cd 
von -3 dB für relativ kleine, gleichförmige Räume (diffuses Feld) vor absorbierender Oberfläche in 
Ansatz gebracht.  
 
Für die Schallabstrahlung der Werkstatt der Brust Landmaschinen GmbH liegen keine validen 
Aussagen zu der Schallabstrahlung über das geöffnete Tor vor. Für die Werkstattarbeiten im 
Halleninneren wird im Sinne eines konservativen Ansatzes von einem flächenbezogenen Schall-
leistungspegel L‘‘WA von  
 

• Schallabstrahlung über Tor     90,0 dB(A)/m² 
 
ausgegangen. Ein Wert für Cd wird nicht berücksichtigt. Das Tor wird als dauerhaft geöffnet 
berücksichtigt. 
 
 
Arbeitsvorgänge Traktoren 
 
Für Arbeitseinsätze von Traktoren bspw. die Entladung von landwirtschaftlichen Produkten wird der 
Emissionsansatz aus /13/ entnommen. Dort wird ein Schallleistungspegel LWA genannt von: 
 

• Arbeitseinsatz        99,0 dB(A). 
 
Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
 
 
Tankvorgänge 
 
Für Tankvorgänge wird im Bereich der Zapfsäule pro Tankvorgang nach /17/ folgender 
Schallleistungspegel pro Vorgang angenommen:  
 

• Bereich Zapfsäule      74,7 dB(A) 
 
berücksichtigt. Die Objekthöhe wird mit 1,0 m über Grund angenommen. 
 
 
Berücksichtigung der Einwirkzeiten der Schallquellen 
 
Die angegebenen Schallleistungspegel der Schallquellen beziehen sich auf einen Vorgang je Stunde, 
bei Parkbewegungen auf eine Bewegung je Stellplatz und Stunde bzw. bei kontinuierlichen Vorgän-
gen, wie dem Betrieb einer mobilen Anlage, auf eine durchgehende Einwirkzeit. Zur Berücksichtigung 
der tatsächlichen Anzahl der Vorgänge bzw. der tatsächlichen Einwirkzeiten erfolgt eine Korrektur 
(dLw) für die Zeitbereiche Tag (06.00-22.00 Uhr) und Nacht (22.00-06.00 Uhr – lauteste 
Nachtstunde). Im Anhang B sind in den Tabellen B01 und B02 die Korrekturen als Ausdruck aus dem 
Berechnungsprogramm dargestellt. Die Korrekturen werden wie folgt ermittelt:  
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Beurteilungszeitraum Tag (16 h) 
 

dLw(LrT)=10* log �
Anzahl der Vorgänge bzw. Einwirkzeit gesamt [h]

16 � 

 
Beurteilungszeitraum Nacht (1 h) 
 

dLw(LrN)=10* log�
Anzahl der Vorgänge bzw. Einwirkzeit gesamt [h]

1
� 

 
Die Schallquellen wurden mit einem repräsentativen Frequenzspektrum umgesetzt. Die räumliche 
Lage und die Bezeichnung der Schallquellen sind den Abbildungen A03 bis A06 im Anhang zu 
entnehmen. Im Anhang sind in den Tabelle B01 und B02 als Ausdruck aus dem Berechnungs-
programm die der schalltechnischen Berechnungen zugrunde liegenden Schallleistungspegel und die 
mittleren Ausbreitungsberechnungen für einen beispielhaften Immissionsort aufgeführt. 
 
 
Spitzenpegel 
 
Als maßgebliche Spitzenpegel nächstgelegen zum Plangebiet werden gemäß /11/ und /12/ das 
Entlüften der Druckluftbremse der Lkw mit einem Schallleistungspegel von 108,0 dB(A) berücksich-
tigt. Bei dem Betrieb des Gabelstaplers können ebenfalls Spitzenpegel mit einem Schallleistungspegel 
von 108,0 dB(A) nach /16/ auftreten. 14 Dabei sucht das Schallberechnungsprogramm automatisiert 
für jeden Immissionsort den nächstgelegenen Bereich aus und ermittelt den Spitzenpegel. Gibt es 
mehrere Quellen, die einen Beitrag zum Maximalpegel liefern könnten, werden deren Teilpegel am 
Immissionsort als nicht koinzidierend angesehen; nur die Quelle mit dem höchsten Maximalpegel ist 
ergebnisrelevant. 
 
 
5.3 Geräuschimmissionen  
 
Zur Durchführung der Ausbreitungsberechnungen wird als Berechnungsvorschrift die DIN ISO 9613-
2 /21/ herangezogen.  
 
Als Bodenfaktor zur Beschreibung der akustischen Eigenschaften des Bodens wird großräumig ein 
Wert von 0,5 (weder schallharter noch schallweicher Boden) im Umfeld des Plangebiets berücksich-
tigt.  
 
Zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet werden flächendeckende Isolinienkarten in 
3, 6 und 9 m Höhe mit einem Rasterabstand von 1 m berechnet. Dabei stellt 9 m die kritischste 
Höhe dar. Zudem werden an Freifeldpunkten Einzelpunktberechnungen durchgeführt, um 
stockwerksweise die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet zu ermitteln. Der unterste Immissionsort, 

 
14  Durch den Einsatz eines Backenbrechers bzw. einer Siebanlage treten bei der Firma Schneider GmbH auch höhere 

Spitzenpegel auf. Aufgrund der größeren Entfernung zum Plangebiet verursachen sie jedoch niedrigere Spitzen-
pegel im Plangebiet als die genannten Spitzenpegel. Dies wurde rechnerisch überprüft. Auf eine Darstellung im 
Gutachten wurde verzichtet.   
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auf Höhe des Fensters im Erdgeschoss, wird mit 2,4 m Höhe über der Erdgeschossfußbodenhöhe 
angenommen. Für die darüber liegenden Aufpunkte addiert sich je Stockwerk eine Höhe von 2,8 m. 
 
Die Geräuscheinwirkungen aller umliegenden Betriebe werden überlagert dargestellt. Im 
vorliegenden Fall ist nicht davon auszugehen, dass insbesondere die lauteste Nachtstunde bei allen 
Betrieben zur gleichen Zeit stattfinden. Unter anderem treten Betriebstätigkeiten bei der Raiffeisen 
Genossenschaft (bspw. Anlieferung von Getreide) oder bei der Firma Landmaschinen Brust (bspw. 
Werkstattbetrieb) nur saisonal und vereinzelt auf. Die Angaben der Schneider GmbH beruhen auf 
mögliche Entwicklungsabsichten (Vermietung an einen Logistiker). 
 
 
5.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse 
 
Die folgenden Abbildungen im Anhang A zeigen die Berechnungsergebnisse: 
 
Abbildung A07 Anlagenlärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungspegel an 

Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr) 
Abbildung A06 Anlagenlärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungspegel an 

Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS) 

 
In den Abbildungen werden die Beurteilungspegel in den Isolinienkarten in 2,5 dB(A)-Stufen dar-
gestellt. Zur vereinfachten Lesbarkeit ist die Pegelskala so abgestuft, dass auf Flächen, die in Grün-
tönen dargestellt sind, Geräuscheinwirkungen vorliegen, die die Immissionsrichtwerte der TA Lärm 
für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht einhalten. Überschrei-
tungen der Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete werden durch gelbe, rote und blaue 
Farben dargestellt.  
 
Die Darstellung der Berechnungsergebnisse der Einzelpunktberechnungen an den Freifeldpunkten 
erfolgt in Form von Pegeltabellen. In der 1. Zeile der Pegeltabelle sind die jeweilige Gebietsart und 
der maßgebliche Immissionsrichtwert angegeben. In der 1. Spalte wird das jeweilige Geschoss 
aufgeführt. In der 2. Spalte sind die Beurteilungspegel und in der 3. Spalte die Spitzenpegel 
dargestellt. Eine schwarze Schreibweise des Pegels bedeutet, dass der maßgebliche 
Immissionsrichtwert eingehalten bzw. unterschritten wird. Eine rote Schreibweise stellt eine 
Überschreitung dar. 
 
 
5.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse  
 
Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr) 
 
Durch die Geräuscheinwirkungen der umliegenden Betriebe werden im Plangebiet Beurteilungspegel 
innerhalb der Baugrenzen zwischen 52 im Süden und 56 dB(A) im Norden ermittelt. Der 
Immissionsrichtwert für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird somit weitestgehend 
eingehalten. Lediglich im Norden des Plangebiets wird der Immissionsrichtwert auf Höhe des 
2. Obergeschosses geringfügig im 1 dB überschritten.  
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Pegelbestimmend sind in diesem Bereich die Geräuscheinwirkungen aufgrund der Betriebstätigkeiten 
der Schneider GmbH, insbesondere durch den Betrieb des Backenbrechers und der Siebanlage. 
Aufgrund der schwankenden Betriebstätigkeiten dieses Betriebes können schalltechnische Konflikte 
somit nicht ausgeschlossen werden. Für den Bereich, der von Überschreitung des Immissionsricht-
werts betroffen ist, sind Schallschutzmaßnahmen vorzunehmen.  
 
 
Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr – lNS) 
 
Es treten im Plangebiet Beurteilungspegel innerhalb der Baugrenzen zwischen 36 dB im Süden und 
43 dB(A) im Nordosten auf. Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) wird somit um 3 dB überschritten. 
Davon betroffen sind 3 Baufelder. Die Pegelwerte ergeben sich bei der Überlagerung aller möglichen 
Betriebsvorgänge. Im vorliegenden Fall ist nicht davon auszugehen, dass bei allen Betrieben zur 
gleichen Zeit Betriebsvorgänge innerhalb derselben lautesten Nachtstunde stattfinden. Unter 
anderem treten Betriebstätigkeiten bei der Raiffeisen Genossenschaft (bspw. Anlieferung von 
Getreide) oder bei der Firma Landmaschinen Brust (bspw. Werkstattbetrieb) nur saisonal und 
vereinzelt auf. Die Angaben der Schneider GmbH beruhen auf mögliche Entwicklungsabsichten 
(Vermietung an einen Logistiker). Ebenso ist die Tankstelle der Raiffeisengenossenschaft derzeit nur 
tagsüber geöffnet.  
 
Die Tabelle in der Abbildung A08 (oben) zeigt die Beurteilungspegel bezogen auf einzelne 
Betriebe/Vorgänge. Der Immissionsrichtwert wird bei Betriebstätigkeiten einzelner Betriebe inner-
halb der Baugrenzen eingehalten.  
 
Der höchste Beurteilungspegel am nordwestlich gelegenen Immissionsort wird durch die Vorgänge 
bei der Raiffeisen Genossenschaft, die nächtliche Anlieferung von Getreide, ermittelt. Der 
Beurteilungspegel beträgt 40 dB(A). Der Immissionsrichtwert wird eingehalten.  
 
Der höchste Beurteilungspegel am nordöstlich gelegenen Immissionsort wird durch einen 
Tankvorgang bei der Raiffeisen Genossenschaft hervorgerufen. Der Beurteilungspegel beträgt 
40 dB(A), der Immissionsrichtwert wird eingehalten.  
 
Da die genannten Betriebsvorgänge nur saisonal und vereinzelt auftreten, ist zudem davon 
auszugehen, dass nachts überwiegend kein Anlagenlärm auf das Plangebiet einwirkt.  
 
Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Geräuscheinwirkungen im 
Plangebiet im Nachtzeitraum als verträglich einzustufen sind.  
 
 
5.6 Schallschutzkonzept Anlagenlärm 
 
Gemäß Nr. A1.3 des Anhangs der TA Lärm /6/ liegen die maßgeblichen Immissionsorte 0,5 m  
außerhalb vor der Mitte des geöffneten Fensters. Passive Schallschutzmaßnahmen, die erst ‘dahinter‘ 
ansetzen und etwa durch schalldämmende Fenster und Belüftungseinrichtungen auf die Einhaltung 
der Pegel innerhalb der Gebäude abstellen, sind daher im Anwendungsbereich der TA Lärm nicht 
möglich. Die TA Lärm sichert somit von vornherein für Wohnnutzungen einen Mindestwohnkomfort, 
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der darin besteht, Fenster trotz der vorhandenen Lärmquellen öffnen zu können und eine natürliche 
Belüftung sowie einen erweiterten Sichtkontakt nach außen zu ermöglichen, ohne dass die 
Kommunikationssituation im Inneren oder das Ruhebedürfnis und der Schlaf nachhaltig gestört 
werden könnten. 
 
 
5.6.1 Grundsätzliche Möglichkeiten des Schallschutzes bei Anlagenlärm 
 
Zur Aufstellung eines Schallschutzkonzeptes bei Anlagenlärm gibt es in der vorliegenden Situation 
grundsätzlich folgende Möglichkeiten, die nachstehend aufgeführt sind:  

• Aktive Schallschutzmaßnahmen 

• Grundrissorientierung. 
 
 
5.6.2 Aktive Schallschutzmaßnahmen 
 
Als aktive Schallschutzmaßnamen können z. B. Schallschutzwände oder Erdwälle in unmittelbarer 
Nähe der Emissionsquelle oder des Immissionsortes eingesetzt werden, um die Schallausbreitung 
zwischen Emissionsquelle und schutzwürdiger Nutzung zu behindern und damit die Geräusch-
immissionen an den schutzwürdigen Nutzungen zu vermindern. Aktive Schallschutzmaßnahmen sind 
vor allem pegelmindernd wirksam, wenn sie in der unmittelbaren Nähe der Emissionsquelle oder des 
Immissionsorts errichtet werden. 
 
Die Überschreitungen des Immissionsrichtwerts am Tag treten im Plangebiet nur in einem kleinen 
Teilbereich auf Höhe des 2. Obergeschosses auf und sind auf die Betriebsvorgänge der 
Schneider GmbH zurückzuführen. Die Annahmen, die im Modell berücksichtigt wurden (hoher 
Maschineneinsatz von Backenbrecher/Prallmühle und Siebanlage, keine schallmindernde Wirkung 
durch Materialanhäufungen) finden nicht täglich statt. In unmittelbarer Nähe zu den eingesetzten 
Maschinen ist die Errichtung einer Lärmschutzwand nicht möglich. Eine Lärmschutzwand entlang der 
Grundstücksgrenze der Schneider GmbH hat aufgrund der Lage der Schallquellen zu dem Plangebiet 
keine pegelmindernde Wirkung. Zudem stehen die Kosten zur Realisierung einer solchen Wand außer 
Verhältnis zum Schutzziel.   
 
Aktiver Schallschutz scheidet als Lösungsmöglichkeit der schalltechnischen Konfliktsituation aus.  
 
 
5.6.3 Grundrissorientierung 
 
Eine Möglichkeit des Schallschutzes ist die Grundrissorientierung, d. h. der Ausschluss von 
öffenbaren Fenstern und Türen schutzbedürftiger Aufenthaltsräume (bspw. Wohnzimmer, Wohn-
küchen, Schlafräume, Kinderzimmer, Arbeitszimmer etc.) oder die Orientierung nicht schutzbe-
dürftiger Räume (bspw. Bäder, Abstellräume etc.) an Fassaden, an denen unzumutbare Geräusch-
einwirkungen vorliegen. Dies wird in der vorliegenden Aufgabenstellung für Bereiche erforderlich, 
an dem der Immissionsrichtwert der TA Lärm am Tag von 55 dB(A) überschritten wird. Die 
Maßnahme ist in einem Teilbereich im nordwestlichen Baufeld für Räume im 2. Obergeschoss 
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erforderlich. Der Bereich ist in der Abbildung A09 im Anhang A durch eine rot schraffierte Fläche 
dargestellt.  
 
Die Maßnahme ist verbindlich im Bebauungsplan festzusetzen.  
 
 
5.7 Aussagen zur Prognose 
 
Alle in den Immissionsprognosen angesetzten Emissionsdaten der im Gutachten berücksichtigten 
Schallquellen basieren auf autorisierten Daten, validierten Studien, konservativen Annahmen und 
Angaben der Betreiber. Die Schallausbreitung erfolgt für den Anlagenlärm unter schallausbreitungs-
günstigen Mitwindbedingungen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die berechneten 
Beurteilungspegel die in der Realität auftretenden Geräuschimmissionen eher überschätzen. 
 
 
6 Verkehrslärm 
 
Bei der Untersuchung des Verkehrslärms sind die Geräuscheinwirkungen der Hauptstraße L 182 im 
Plangebiet zu untersuchen. Weitere Straßen wirken nicht in einem relevanten Umfang im Plangebiet 
ein. Die Lage der Straße kann Abbildung A02 im Anhang A entnommen werden. 
 
 
6.1 Ermittlung der Geräuschemissionen  
 
Der Emissionspegel einer Straße ist der Mittelungspegel in einer Entfernung von 25 m zur Achse des 
Verkehrsweges. Die Ermittlung der Emissionen getrennt für die Beurteilungszeiträume Tag (06.00-
22.00 Uhr) und Nacht (22.00-06.00 Uhr) erfolgt nach dem Teilstückverfahren der RLS-90 /15/. 
 
Die zur Berechnung der Straßenverkehrsemissionen maßgeblichen durchschnittlichen täglichen 
Verkehrsmengen (DTV) für die L 182 werden der Verkehrsstärkenkarte RLP aus dem Jahr 2015 /22/ 
entnommen. Hinsichtlich der Verkehrsprognose verweist der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf die 
demografische Verkehrsprognose mit dem Basisjahr 2011 /23/. Die Verkehrsmengen werden auf 
das Jahr 2030 hochgerechnet 15 und sind in der Tabelle 7 aufgeführt. 
 
Als zulässige Höchstgeschwindigkeit wird innerorts bis Höhe Industriestraße 50 km/h und außerorts 
100 km/h für Pkw und 80 km/h für Lkw in Ansatz gebracht. Als Fahrbahnbelag wird ein Belag in 
Ansatz gebracht für den keine Zuschläge nach RLS-90 /15/ zu berücksichtigen sind. Die Steigungen 
der Straßenabschnitte werden aus dem DGM abgeleitet. Auf den untersuchungsrelevanten 
Straßenabschnitten sind keine Neigungen der Fahrbahn über 5 % zu berücksichtigen. 
 
Ausgehend von den oben genannten schalltechnischen Parametern fand eine Berechnung des 
Emissionspegels entsprechend den Vorgaben der RLS-90 /15/ statt. 
 

 
15  In der Hochrechnung ist eine allgemeine Verkehrszunahme enthalten, somit auch der Mehrverkehr aus dem 

Plangebiet.  
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In der nachfolgenden Tabelle sind die berücksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Lkw-
Anteile und die damit berechneten Schallemissionspegel Lm(25) aufgelistet. 
 
Tabelle 7 Straßenverkehrsmengen und Emissionspegel 

Straßenabschnitt 
(Zählstellennummer) 

Emissionspegel Lm (25) DTV 
2030 

Stündliche 
Verkehrsmengen M 

Lkw-Anteile p 
 

  Tag Nacht  Tag Nacht Tag 
[%] 

Nacht 
  [dB(A)] [dB(A)] [Kfz/24h] [Kfz/h] [Kfz/h] [%] 
Hauptstraße L 182 (61100209) 61,0 53,3 2.905 166 32 5,0 3,1 
 
Die berücksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Lkw-Anteile und weitere Parameter zur 
Emissionsberechnung sind in der Tabelle B03 im Anhang B als Ausdruck aus dem Berechnungs-
programm dokumentiert.  
 
 
6.2 Ermittlung der Geräuschimmissionen  
 
Zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet werden flächendeckende Isolinienkarten in 
3, 6 und 9m Höhe mit einem Rasterabstand von 1 m berechnet. Dabei stellt 9 m die kritischste Höhe 
dar. Zusätzlich werden die Geräuscheinwirkungen in 2 m Höhe ermittelt, diese beschreibt die 
Aufenthaltsqualität auf den Freiflächen (Terrassen, Gärten) im Plangebiet.   
 
Das Berechnungsverfahren für die Ermittlung der Straßenverkehrsimmissionen ist durch die 
DIN 18005 /4/ mit Verweisen auf die RLS-90 /15/ festgeschrieben.  
 
 
6.3 Berechnungsergebnisse 
 
Die Berechnungsergebnisse sind in den Abbildungen A10 bis A12 im Anhang A dargestellt. 
 
Abbildung A10 Straßenverkehrslärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungs-

zeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr) 
Abbildung A11 Straßenverkehrslärm, Isolinienkarte in 2 m Höhe über Grund, Beurteilungs-

zeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr) 
Abbildung A12 Straßenverkehrslärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungs-

zeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr) 

 
Zur vereinfachten Lesbarkeit ist die Pegelskala so gewählt, dass auf Flächen, die in Grüntönen 
dargestellt sind, Geräuscheinwirkungen vorliegen, die die Orientierungswerte der DIN 18005 für 
Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht einhalten. Überschrei-
tungen der Orientierungswerte werden durch gelbe, orange, rote und blaue Farben dargestellt. 
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6.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse 
 
Am Tag (06.00-22.00 Uhr) werden im Plangebiet Beurteilungspegel innerhalb der Baugrenzen von 
46 dB(A) im Süden bis 55 dB(A) im Norden ermittelt (Abbildung A10). Der Orientierungswert für 
Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird eingehalten.  
 
Zu den Außenwohnbereichen gehören neben Terrassen auch Balkone und ähnliche zu 
Aufenthaltszwecken nutzbare Außenanlagen. Der Schutzanspruch für diese Bereiche gilt nur 
tagsüber, da sie in der Nacht nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen genutzt werden. Im 
Außenwohnbereich können auch höhere Werte als 55 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden, 
denn der Aufenthalt im Freien ist nicht im gleichen Maße schutzwürdig wie das an eine 
Gebäudenutzung gebundene Wohnen. Der Wert von 55 dB(A) wird im Wesentlichen im gesamten 
Plangebiet eingehalten bzw. deutlich unterschritten (Abbildung A11). Lediglich in den Randbereichen 
der zur Straße nächstgelegenen Außenwohnbereiche wird der Immissionsgrenzwert der 
16. BImSchV von 59 dB(A) erreicht. Auf Flächen in unmittelbarer Nähe zu den Baugrenzen wird der 
Wert von 55 dB(A) eingehalten. Somit können auch hier ruhige Terrassenbereiche entstehen. 
Schalltechnische Maßnahmen wie die Errichtung einer Lärmschutzwand werden nicht erforderlich.  
 
In der Nacht (22.00-06.00 Uhr) werden durch den Verkehrslärm innerhalb der Baugrenzen 
Beurteilungspegel zwischen 38 dB(A) im Süden und 46 dB(A) im Norden ermittelt (Abbildung A12). 
Der Orientierungswert für Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) wird im gesamten Plangebiet 
weitestgehend eingehalten. Lediglich in einem kleinen Bereich im Norden wird der Wert geringfügig 
um 1 dB überschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) wird sicher einge-
halten.  
 
Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Geräuscheinwirkungen der 
Hauptstraße L 182 im Plangebiet keine schädlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG 
hervorrufen. Die Durchführung von aufwendigen Schallschutzmaßnahmen zum Schutz vor Verkehrs-
lärm und die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan werden nicht erforderlich. 
Die zu einer Sicherung der Mindestqualität in den Aufenthaltsräumen der schutzwürdigen Nutzungen 
erforderlichen gesamten Bauschall-Dämmmaß R´wges nach DIN 4109 /24/ betragen maximal 
30 dB(A). Bauschall-Dämmmaße R´wges von bis zu 35 dB werden bei der heutigen Bauweise durch 
die geltende Wärmeschutzbestimmungen i. d. R. eingehalten. 
 
 
7 Sportanlagenlärm  
 
Nordöstlich des Baugebiets befindet sich der Sportplatz der Ortsgemeinde. Dieser wird laut Aussagen 
der Gemeinde nicht intensiv genutzt. Es sind die Geräuscheinwirkungen der Sportanlage auf das 
Plangebiet zu untersuchen, dazu wird ein überschlägiges Nutzungsszenario verwendet. 
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7.1 Nutzungsszenario 
 
Den kritischsten Beurteilungszeitraum im Zuge der Untersuchung des Sportanlagenlärms stellt der 
Sonntag innerhalb der Ruhezeiten zwischen 13.00 und 15.00 Uhr dar. Sofern eine schalltechnische 
Verträglichkeit innerhalb dieses Beurteilungszeitraumes nachgewiesen werden kann, ist dies auch in 
den anderen Beurteilungszeiten sichergestellt. Die Beurteilungszeiten sind in der Tabelle 6, 
Kapitel 2.3 dargestellt.  
 
Es wird ein Fußballspiel mit Zuschauern schalltechnisch untersucht. Dabei werden die Geräuschein-
wirkungen aufgrund der Spieler und des Schiedsrichters, die Kommunikationsgeräusche der 
Zuschauer sowie die Parkbewegungen der Besucher berücksichtigt. Südlich des Sportplatzes 
befindet sich eine Freifläche. Während der Zeit des Fußballspiels wird angenommen, dass dort Kinder 
Fußball spielen.  
 
Folgende Annahmen liegen dem schalltechnischen Modell zugrunde:  
 
Sonntag innerhalb der Ruhezeit (13.00-15.00 Uhr)  

• Fußballspiel auf dem Hartplatz, Einwirkungszeit 120 Minuten (HP01) 

• Schiedsrichterpfiffe auf dem Hartplatz (HP02) 

• Kommunikationsgeräusche von 50 Zuschauern (Z01) 

• Nutzung des Bolzplatzes durch 10 Kinder (B01) 

• 30 Parkbewegungen auf dem Parkplatz westlich des Sportplatzes (P01) 

 
7.2 Emissionsdaten 
 
Im Folgenden werden die Emissionsdaten, Schallleistungspegel (LWA), der berücksichtigten Quellen 
aufgeführt. Abgesehen von den Parkbewegungen stammen alle Annahmen aus der VDI 3770 /25/. 
 
 
Kommunikationsgeräusche Spieler (Fußballtraining/Punktspiele) 
 
Für die Kommunikationsgeräusche der Spieler wird der Ansatz ‘Spieler auf das gesamte Spielfeld 
verteilt‘ für Fußballspiele herangezogen. 
 
Der Schallleistungspegel für Fußballspieler beträgt: 
 

• Spieler: LWA = 94 dB. 

 
Die Objekthöhe wird mit 1,60 m über Grund angenommen. 
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Schiedsrichterpfiffe 
 
Für die Schiedsrichterpfiffe wird der Ansatz ‘Schiedsrichterpfiffe auf das gesamte Spielfeld verteilt‘ 
für Fußballspiele herangezogen.  
 
Die nach Zahl (n) der Zuschauer abhängigen Ansätze für den Schallleistungspegel lauten: 
 

• Gruppengröße n ≤ 30: LWA = 73 dB + 20 lg(1+n) dB 

• Gruppengröße n > 30: LWA = 98,5 dB + 3 lg(1+n) dB. 

 
Die Objekthöhe wird mit 1,60 m angenommen. 
 
 
Zuschauer  
 
Die Kommunikationsgeräusche der Zuschauer werden mit dem Ansatz ‘Zuschauer‘ für Fußballspiele 
berücksichtigt.  
 
Der Ansatz für den Schallleistungspegel bei Fußballspielen mit Zuschauerzahlen (n) bis 500 lautet: 
 

• Zuschauer: LWA,T = 80 dB + 10 lg(n) dB. 

 
Die Objekthöhe wird mit 1,60 m über Grund angenommen. 
 
 
Bolzplatz (spielende Kinder) 
 
Die Kommunikationsgeräusche der spielenden Kinder auf der Freifläche südlich des Sportplatzes 
werden mit dem Ansatz ‘Fußballspielen mit lautstarker Kommunikation (Kinderschreien)‘ 
berücksichtigt.  
 
Der Ansatz für den Schallleistungspegel lautet: 
 

• Bolzplatz: LWA = 87 dB + 10 lg(n) dB. 

 
Die Objekthöhe wird mit 1,60 m über Grund angenommen. 
 
 
Parkvorgänge von Pkw 
 
Es wird das sog. zusammengefasste Verfahren nach der Parkplatzlärmstudie /14/ gewählt. Im 
Normalfall wird damit für alle vom Parkplatzlärm beeinflussten Immissionsorte ein Beurteilungspegel 
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‘auf der sicheren Seite‘ berechnet. Für die Stellplatzfläche wird gemäß /14/ ein Ausgangs-
schallleistungspegel LW0 von 63 dB(A) je Stellplatz und Stunde zzgl. Zuschlägen für Bewegungs-
häufigkeit, Parkplatzart, Impulshaltigkeit und Fahrbahnoberflächen angesetzt. Die 
Fahrbahnoberfläche des Parkplatzes östlich der Sportanlage wird als wassergebundene Decke 
angenommen. Die Objekthöhe wird mit 0,5 m über Grund angenommen. 
 
 
Berücksichtigung der Einwirkzeiten der Schallquellen 
 
Die angegebenen Schallleistungspegel der Schallquellen beziehen sich auf einen Vorgang je Stunde 
und bei Parkbewegungen auf eine Bewegung je Stellplatz und Stunde. Zur Berücksichtigung der 
tatsächlichen Anzahl der Vorgänge bzw. der tatsächlichen Einwirkzeiten erfolgt eine Korrektur (dLw) 
für den maßgeblichen Beurteilungszeitraum. Im Anhang B in der Tabelle B04 sind die Korrekturen 
als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm dargestellt. Die Korrektur wird wie folgt ermittelt:  
 
Beurteilungszeitraum am Sonntag innerhalb der Ruhezeit (13.00-15.00 Uhr) 
 

dLw(LrMi)=10∙ log�
Anzahl der Vorgänge bzw. Einwirkzeit gesamt [h]

2
� 

 
Die Schallquellen wurden mit einem repräsentativen Frequenzspektrum umgesetzt. Die räumliche 
Lage und die Bezeichnung der Schallquellen sind der Abbildung A13 im Anhang A zu entnehmen. Im 
Anhang sind in der Tabelle B04 als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm u. a. die der 
schalltechnischen Berechnung zugrundeliegenden Schallleistungspegel aller Schallquellen und die 
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsrechnung für einen ausgewählten Immissionsort 
dargestellt. 
 
 
Spitzenpegel 
 
Als maßgeblicher Spitzenpegel treten auf der Sportanlage Schiedsrichterpfiffe mit einer 
Schallleistung von 118,0 dB(A) auf. Aufgrund der Entfernung des Spielfeldrandes zu den 
nächstgelegenen schutzwürdigen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans 
‘Der lange Acker II‘ wird auf eine detaillierte Untersuchung der Spitzenpegel verzichtet. Die 
zulässigen Spitzenpegel von 85 dB(A) werden allein aufgrund des Abstandsmaßes, der Abstand zum 
nächsten Baufeld beträgt 100 m, sicher eingehalten. 
 
 
7.3 Ermittlung der Geräuschimmissionen  
 
Zur Durchführung der Ausbreitungsberechnungen wird abweichend von den Vorgaben der 
18. BImSchV die dem Stand der Technik entsprechende Berechnungsvorschrift DIN ISO 9613-2 /21/ 
herangezogen. 
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Als Bodenfaktor zur Beschreibung der akustischen Eigenschaften des Bodens wird großräumig ein 
Wert von 0,5 (weder schallharter noch schallweicher Boden) im Umfeld des Plangebiets berücksich-
tigt.  
 
Zur Ermittlung der Geräuscheinwirkungen im Plangebiet werden flächendeckende Isolinienkarten in 
3, 6 und 9m Höhe mit einem Rasterabstand von 1 m berechnet. Dabei stellt 9 m die kritischste Höhe 
dar. Zudem werden an Freifeldpunkten Einzelpunktberechnungen durchgeführt, um stockwerks-
weise die Geräuscheinwirkungen im Plangebiet zu ermitteln 
 
 
7.4 Berechnungsergebnisse Sportanlagenlärm 
 
Die nachfolgendend aufgeführte Abbildung des Anhangs A zeigt die Berechnungsergebnisse: 
 
Abbildung A14 Sportanlagenlärm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten 

(13.00-15.00 Uhr) 
 
In der Abbildung werden die Beurteilungspegel in den Isolinienkarten in 2,5 dB(A)-Stufen dar-
gestellt. Zur vereinfachten Lesbarkeit ist die Pegelskala so abgestuft, dass auf Flächen, die in Grün-
tönen dargestellt sind, Geräuscheinwirkungen vorliegen, die den Immissionsrichtwert der 
18. BImSchV für Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) einhalten. Überschreitungen der 
Immissionsrichtwerte für Allgemeine Wohngebiete werden durch gelbe, rote und blaue Farben 
dargestellt. Die Darstellung der Berechnungsergebnisse der Einzelpunktberechnungen an den 
Freifeldpunkten erfolgt wiederum in Form von Pegeltabellen. 
 
 
7.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse 
 
Trotz der sehr hohen Annahmen, die im Modell getroffen sind, wird der Immissionsrichtwert von 
55 dB(A) im Plangebiet sicher eingehalten. Der höchste Beurteilungspegel beträgt 54 dB(A).  
 
Da die schalltechnische Verträglichkeit für den kritischen Beurteilungszeitraum sonntags innerhalb 
der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr) mit den geplanten schutzwürdigen Wohnnutzungen nachge-
wiesen wurde, ist davon auszugehen, dass durch eine Nutzung des Sportplatzes in den übrigen 
Beurteilungszeiträumen auch keine schalltechnischen Probleme auftreten werden. 
 
Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
im Sinne des BImSchG im Plangebiet nicht zu erwarten sind. Die Erarbeitung eines 
Schallschutzkonzeptes hinsichtlich des Sportanlagenlärms wird nicht erforderlich. 
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8 Vorschlag zu textlichen Festsetzungen 
 
Der Bebauungsplan ‘Der lange Acker II‘ wird als Angebotsbebauungsplan aufgestellt. Eine rechtliche 
Sicherung der Baukörperstruktur ist somit nicht möglich. Deshalb ist für die Festsetzungen zur 
Grundrissorientierung die freie Schallausbreitung heranzuziehen. Zur Umsetzung des Schallschutz-
konzepts in den Bebauungsplan werden hinsichtlich des Schutzes vor Anlagenlärm (Gewerbe) 
folgende textliche Festsetzung vorgeschlagen:  
 
 
Grundrissorientierung 
 
Im Baufeld # nordwestlich gelegenen Baufeld # sind innerhalb der in der Planzeichnung 
eingezeichneten Fläche (# vergleiche Abbildung A09, rot schraffierte Fläche) Grundrissorien-
tierungen in der Art vorzunehmen, dass im 2. Obergeschoss keine öffenbaren Fenster und Türen 
von schutzwürdigen Aufenthaltsräumen angeordnet werden. 
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9 Zusammenfassung 
 
Die Ortsgemeinde Gösenroth hat in der Sitzung an 26.08.2019 den Aufstellungsbeschluss des 
Bebauungsplans ‘Der lange Acker II‘ gefasst. Es ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets 
geplant.  
 
Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist die Erarbeitung eines detaillierten schalltechnischen 
Gutachtens erforderlich.  
 
Entlang der Hauptstraße befinden sich gewerbliche Betriebe, die hinsichtlich ihrer Betriebsintensität 
schalltechnisch untersuchungsrelevant sind:  

• Brust Landmaschinen GmbH 
• Autohaus Brust 
• Schneider GmbH (Anlage zum Brechen und Sortieren von Bauschutt und 

Steinen) 
• Raiffeisen Genossenschaft e.V. (Landhandel mit Lager, Dieseltankstelle und 

Waage) 

Des Weiteren liegen weitere kleinere Betriebe im Umfeld zum geplanten Baugebiet. Aufgrund der 
geringen geräuschintensiven Vorgänge dieser Betriebe werden diese von der Gemeinde als nicht 
untersuchungsrelevant eingestuft. Die Einwirkungen des Anlagenlärms werden in Konkretisierung 
der DIN 18005 nach der ‘Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm, TA Lärm)‘ beurteilt. Zur Ermittlung der 
zu erwartenden Immissionen werden auf der Basis von Betriebsbefragungen Nutzungsmodelle 
entwickelt, auf deren Grundlage Emissionsmodelle erarbeitet werden, die alle schalltechnisch 
relevanten Vorgänge auf den jeweiligen Betriebsgeländen am Tag (06.00-22.00 Uhr) und in der 
Nacht (22.00-06.00 Uhr – lauteste Nachtstunde -) ermitteln und berücksichtigen. 
 
Das Plangebiet befindet sich südwestlich der Hauptstraße L 182 im westlichen Bereich der Ortslage. 
Weitere untersuchungsrelevante Verkehrslärmquellen liegen nicht in der Umgebung des Plangebiets. 
Es sind die Geräuscheinwirkungen der Hauptstraße im Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Als 
maßgebliche Beurteilungsgrundlage für den Verkehrslärm wird die DIN 18005 ‘Schallschutz im 
Städtebau‘ vom Juli 2002 i. V. m. dem Beiblatt 1 vom Mai 1987 herangezogen.   
 
Nordöstlich des Baugebiets befindet sich der Sportplatz der Gemeinde, dieser wird laut Aussagen 
der Gemeinde nicht intensiv genutzt. Es sind die Geräuscheinwirkungen der Sportanlage auf das 
Plangebiet zu untersuchen, dazu wird ein überschlägiges Nutzungsszenario verwendet. Als 
maßgebliche Beurteilungsgrundlage für den Themenkomplex ‘Sportanlagenlärm‘ ist in 
Konkretisierung der DIN 18005 die ‘Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlärmschutzverordnung -18. BImSchV) heranzuziehen. 
 
Das schalltechnische Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen: 
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Anlagenlärm 
 
Die Geräuscheinwirkungen des Anlagenlärms sind im Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr) 
mit dem geplanten Allgemeinen Wohngebiet verträglich. Lediglich in einem kleinen Teilbereich wird 
der Immissionsrichtwert der TA Lärm von 55 dB(A) am Tag im 2. Obergeschoss überschritten. Eine 
Möglichkeit des Schallschutzes ist die Grundrissorientierung, d. h. der Ausschluss von öffenbaren 
Fenstern und Türen schutzbedürftiger Aufenthaltsräume (bspw. Wohnzimmer, Wohnküchen, 
Schlafräume, Kinderzimmer, Arbeitszimmer etc.) oder die Orientierung nicht schutzbedürftiger 
Räume (bspw. Bäder, Abstellräume etc.) an Fassaden, an denen unzumutbare Geräuschein-
wirkungen vorliegen. Die Grundrissorientierung ist im Bebauungsplan verbindlich festzusetzen.  
 
Bei Überlagerung aller möglichen Betriebsvorgänge wird der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) in 
der Nacht im Nordosten des Plangebiets innerhalb der Baugrenzen um 3 dB überschritten. Im 
vorliegenden Fall ist nicht davon auszugehen, dass bei allen Betrieben zur gleichen Zeit 
Betriebsvorgänge innerhalb derselben lautesten Nachtstunde stattfinden. Unter anderem treten 
Betriebstätigkeiten bei der Raiffeisen Genossenschaft (bspw. Anlieferung von Getreide) oder bei der 
Firma Landmaschinen Brust (bspw. Werkstattbetrieb) nur saisonal und vereinzelt auf. Die Angaben 
der Schneider GmbH beruhen auf mögliche Entwicklungsabsichten (Vermietung an einen Logistiker). 
Ebenso ist die Tankstelle der Raiffeisengenossenschaft derzeit nur tagsüber geöffnet.  
 
Der Immissionsrichtwert wird bei Betriebstätigkeiten einzelner Betriebe innerhalb der Baugrenzen 
eingehalten. Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Geräuscheinwir-
kungen im Plangebiet im Nachtzeitraum als verträglich einzustufen sind.  
 
 
Verkehrslärm 
 
Sowohl am Tag als auch in der Nacht werden die Orientierungswerte der DIN 18005 nahezu im 
gesamten Plangebiet eingehalten. Es ergeben sich nächstgelegen zur Hauptstraße L 182 
Überschreitungen der Orientierungswerte, die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden 
weitestgehend eingehalten. Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die 
Geräuscheinwirkungen der Hauptstraße L 182 im Plangebiet keine schädlichen Umwelteinwirkungen 
im Sinne des BImSchG hervorrufen. Die Durchführung von aufwendigen Schallschutzmaßnahmen 
zum Schutz vor Verkehrslärm und die Festsetzung von Schallschutzmaßnahmen im Bebauungsplan 
werden nicht erforderlich.  
 
 
Sportanlagenlärm 
 
Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass schädliche Umwelteinwirkungen 
im Sinne des BImSchG im Plangebiet nicht zu erwarten sind. Die Erarbeitung eines 
Schallschutzkonzeptes hinsichtlich des Sportanlagenlärms wird nicht erforderlich. 
 
 
  



GSB GbR 25.03.2021 

Ortsgemeinde Gösenroth, Bebauungsplan ‘Der lange Acker II‘ 
Schalltechnisches Gutachten 
Bericht-Nr. 20-082_gut01 Seite 36 

Zunahme Verkehrslärm 
 
Die mit der Entwicklung des Plangebiets verbundene Zunahme des Verkehrslärms auf den 
umgebenden Straßenabschnitten wird als nicht wesentlich und somit zumutbar eingeschätzt.  



GSB GbR 25.03.2021 

Ortsgemeinde Gösenroth, Bebauungsplan ‘Der lange Acker II‘ 
Schalltechnisches Gutachten 
Bericht-Nr. 20-082_gut01 Seite 37 

10 Quellenverzeichnis 
 

/1/ Bebauungsplanentwurf Ortsgemeinde Gösenroth, ‘Der lange Acker II‘ auf der Grundlage 
des Aufstellungsbeschlusses vom 26. August 2019, Stand März 2021 

/2/ Baugesetzbuch- BauGB in der Fassung der Bekanntmachung vom 08. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert am 08. August 2020 (BGBl. I S. 1728, 1793) 

/3/ Gesetz zum Schutz vor schädlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, 
Geräusche, Erschütterungen und ähnliche Vorgänge - Bundes-Immissionsschutzgesetz – 
BImSchG in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), zuletzt 
geändert 19. Juni 20120 (BGBl. I S. 1328, 1340) 

/4/ DIN 18005-1 ‘Schallschutz im Städtebau – Teil 1: Grundlagen und Hinweise für die Planung‘ 
vom Juli 2002 

/5/ Beiblatt 1 zu DIN 18005, Teil 1 ‘Schallschutz im Städtebau - Berechnungsverfahren - Schall-
technische Orientierungswerte für die städtebauliche Planung‘ vom Mai 1987 

/6/ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz ‘Techni-
sche Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm)‘ vom 26. August 1998, zuletzt geändert 
am 01. Juni 2017, Banz AT 08.06.2017 B5 

/7/ 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (‘Verkehrs-
lärmschutzverordnung – 16. BImSchV) vom 20. Juni 1990, letzte Änderung 18. Dezember 
2014 

/8/ Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (Sportan-
lagenlärmschutzverordnung – 18. BImSchV), 18. Juli 1991, letzte Änderung am 
01. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) 

/9/ Höhenlinien, Katasterdaten im Umgriff des Plangebiets, übergeben durch die 
Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen am 12. November 2020 

/10/ http://www.rheinland-pfalz-in-3d.rlp.de/, aufgerufen am 13. November 2020 

/11/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegeräusche auf Betriebsgeländen 
von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Hessische Landesanstalt für 
Umwelt, Umweltplanung, Arbeits- und Umweltschutz, Heft 192, 1995 

/12/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen durch Lastkraftwagen auf 
Betriebsgeländen von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Speditionen und Verbraucher-
märkten sowie weiterer typischer Geräusche insbesondere von Verbrauchermärkten, 
Hessisches Landesamt für Umwelt und Geologie, Wiesbaden, 2005 

/13/ Praxisleitfaden, Schalltechnik in der Landwirtschaft, Forum Schall, gefördert von dem 
Lebensministerium und Umweltbundesamt, Report Rep-0409, Wien 2013 

/14/ ‘Parkplatzlärmstudie – Empfehlung zur Berechnung von Schallemissionen aus Parkplätzen, 
Autohöfen und Omnibusbahnhöfen sowie von Parkhäusern und Tiefgaragen‘, 
6. Überarbeitete Auflage, Bayerisches Landesamt für Umwelt, Augsburg 2007 

/15/ Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90‘, Ausgabe 1990, eingeführt durch das 
allgemeine Rundschreiben Straßenbau vom 10. April 1990 des Bundesministers für Verkehr 

http://www.buzer.de/gesetz/12558/index.htm
http://www.rheinland-pfalz-in-3d.rlp.de/


GSB GbR 25.03.2021 

Ortsgemeinde Gösenroth, Bebauungsplan ‘Der lange Acker II‘ 
Schalltechnisches Gutachten 
Bericht-Nr. 20-082_gut01 Seite 38 

/16/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Anlagen zur 
Abfallbehandlung und -verwertung sowie Kläranlagen, Hessisches Landesamt für Umwelt 
und Geologie, Wiesbaden, 2002 

/17/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen und -immissionen von 
Tankstellen, Hessisches Landesanstalt für Umwelt, Wiesbaden, 31. August 1999 

/18/ Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräuschemissionen von Baumaschinen, 
Hessisches Landesamt für Umwelt, Wiesbaden, 2004 

/19/ TÜV Immissionsschutz und Energiesysteme, Handwerk und Wohnen – bessere Nachbars-
chaft durch technischen Wandel, Köln, 26. September 2005 

/20/ DIN EN 12.354-4 – ‘Berechnung der akustischen Eigenschaften von Gebäuden aus den 
Bauteileigenschaften – Teil 4: Schallübertragung von Räumen ins Freie‘ vom April 2001 

/21/ DIN ISO 9613-2 ‘Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines 
Berechnungsverfahren‘ vom Oktober 1999 

/22/ Verkehrsstärkenkarte Bundesfern- und Landesstraßen, Landesbetrieb Mobilität Rheinland-
Pfalz aus der Straßenverkehrszählung 2015 

/23/ Verkehrsprognose auf demografischer Grundlage (Basisjahr 2010/2011), Pkw-Bestand und 
Verkehrsentwicklung außerorts, Teil I. Rheinland-Pfalz gesamt, Landesbetrieb Mobilität 
Rheinland-Pfalz, Koblenz, Dezember 2012 

/24/ DIN 4109 ‘Schallschutz im Hochbau‘ mit den Teilen DIN 4109-1 ‘Schallschutz im 
Hochbau – Teil 1: Mindestanforderungen‘ und DIN 4109-2 ‘Schallschutz im Hochbau – 
Teil 2: Rechnerische Nachweise der Erfüllung der Anforderungen‘, Januar 2018 

/25/ VDI 3770 ‘Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanlagen‘, Septem-
ber 2012 

 



GSB GbR 25.03.2021 

Ortsgemeinde Gösenroth, Bebauungsplan ‘Der lange Acker II‘ 
Schalltechnisches Gutachten 
Bericht-Nr. 20-082_gut01  

Anhang  
 
 
Anhang A 
 
Abbildungen 
 

Abbildung A01 Bebauungsplanentwurf ‘Der lange Acker II‘, Stand März 2021 
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Abbildung A03 Anlagenlärm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen, 
Betrieb Landmaschinen Brust GmbH (Hauptbereich) 

Abbildung A04 Anlagenlärm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen, 
Betrieb Autohaus Brust 

Abbildung A05 Anlagenlärm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen, 
Betrieb Schneider GmbH 

Abbildung A06 Anlagenlärm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen, 
Betrieb Raiffeisen Genossenschaft und Landmaschinen Brust GmbH (Außenbereich) 

Abbildung A07 Anlagenlärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungspegel an 
Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr) 

Abbildung A08 Anlagenlärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungspegel an 
Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS) 

Abbildung A09 Anlagenlärm, Schallschutzkonzept 

Abbildung A10 Straßenverkehrslärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungszeitraum Tag 
(06.00-22.00 Uhr) 

Abbildung A11 Straßenverkehrslärm, Isolinienkarte in 2 m Höhe über Grund, Beurteilungszeitraum Tag 
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Abbildung A12 Straßenverkehrslärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungszeitraum Nacht 
(22.00-06.00 Uhr) 

Abbildung A13 Sportanlagenlärm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der 
Schallquellen, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr) 

Abbildung A14 Sportanlagenlärm, Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund, Beurteilungspegel an 
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Anhang B 
 
Tabellen 
 

Tabelle B01 Anlagenlärm, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr), Dokumentation der mittleren 
Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten Immissionsort 

Tabelle B02 Anlagenlärm, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr – lauteste Nachtstunde), 
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten 
Immissionsort 

Tabelle B03 Verkehrslärm, Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel 

Tabelle B04 Sportanlagenlärm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-
15.00 Uhr), Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten 
Immissionsort 
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Abbildung A04
Anlagenlärm
Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung
der Schalluellen
Betrieb: Autohaus Brust
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Abbildung A05
Anlagenlärm
Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung
der Schalluellen
Betrieb: Schneider GmbH
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Abbildung A06
Anlagenlärm
Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung
der Schalluellen
Betrieb: Raiffeisen Genossenschaft und 
Brust Landmaschinen GmbH (Außenbereich)
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Abbildung A07
Anlagenlärm
Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund
Beurteilungspegel an Freifeldpunkten
Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)
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Abbildung A08
Anlagenlärm
Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund
Beurteilungspegel an Freifeldpunkten
Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS)
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Abbildung A09
Anlagenlärm
Schallschutzkonzept
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Abbildung A10
Straßenverkehrslärm
Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund

Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)
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Abbildung A11
Straßenverkehrslärm
Isolinienkarte in 2 m Höhe über Grund

Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)
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Abbildung A12
Straßenverkehrslärm
Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund

Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr)
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Abbildung A13
Sportanlagenlärm
Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung
der Schallquellen
Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten 
(13.00-15.00 Uhr)
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Abbildung A14
Sportanlagenlärm
Isolinienkarte in 9 m Höhe über Grund
Beurteilungspegel an Freifeldpunkten
Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten
(13.00-15.00 Uhr)
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Ortsgemeinde Gösenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Anlagenlärm, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten Immissionsort

Schallquelle Gruppe Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

Immissionsort WA-01   SW 2.OG   IRW,T 55 dB(A)   IRW,T,max 85 dB(A)   LrT 56 dB(A)   LT,max 63 dB(A)   

1-A01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Fläche 95,9 74,9 124,9 0 0 0 207,38 -57,3 0,7 -20,7 -1,3 0,8 0,0 18,1 -5,1 0,0 13,0

1-A02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Punkt 94,6 94,6 0 0 0 180,16 -56,1 0,8 -23,6 -1,9 18,0 0,0 31,7 -9,0 0,0 22,7

1-BE01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Fläche 102,0 65,7 4304,6 0 0 0 190,70 -56,6 0,1 -6,8 -1,1 2,3 0,0 40,0 -3,9 2,3 38,4

1-BE02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Fläche 102,0 72,6 865,0 0 0 0 106,20 -51,5 0,8 -0,4 -1,8 0,3 0,0 49,5 -15,1 0,0 34,4

1-I01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Fläche 116,9 94,2 184,5 0 0 0 179,19 -56,1 0,2 -20,6 -0,5 7,0 0,0 47,0 -25,8 0,0 21,1

1-P01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Parkplatz 82,6 57,6 316,6 0 0 0 183,78 -56,3 0,4 -13,1 -0,2 1,5 0,0 14,9 -4,3 0,0 10,7

1-T01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Fläche 107,3 90,0 54,1 0 0 6 185,32 -56,4 -3,8 -11,4 -0,4 2,6 0,0 44,0 -3,0 0,0 41,0

1-ZA01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 81,9 63,0 77,2 0 0 0 155,30 -54,8 0,3 -5,2 -0,9 2,2 0,0 23,4 2,7 0,0 26,1

1-ZA01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 82,7 63,0 93,3 0 0 0 159,35 -55,0 0,3 -5,8 -0,9 2,3 0,0 23,5 2,7 0,0 26,2

1-ZA01R 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 84,8 68,0 47,6 0 0 0 173,64 -55,8 0,3 -16,9 -0,4 4,1 0,0 16,0 2,7 0,0 18,7

1-ZA02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 75,8 56,1 93,3 0 0 0 159,37 -55,0 -0,2 -5,6 -0,9 1,9 0,0 15,8 -0,3 0,0 15,6

1-ZA02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 72,9 56,1 47,6 0 0 0 173,66 -55,8 -0,3 -14,9 -0,3 2,5 0,0 4,2 -0,3 0,0 4,0

1-ZA02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 75,0 56,1 77,2 0 0 0 155,32 -54,8 -0,2 -5,0 -0,9 1,8 0,0 15,8 -0,3 0,0 15,5

1-ZA03 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 81,5 62,0 89,0 0 0 0 158,52 -55,0 0,3 -5,6 -0,9 2,3 0,0 22,5 2,7 0,0 25,2

1-ZA03 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 84,6 62,0 180,8 0 0 0 176,98 -56,0 0,3 -7,4 -0,9 2,1 0,0 22,7 2,7 0,0 25,4

1-ZA04 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 66,1 47,5 73,2 0 0 0 154,82 -54,8 0,2 -4,9 -0,9 1,8 0,0 7,7 8,8 0,0 16,4

2-A01 2 - Autohaus Brust Fläche 93,6 78,0 36,1 0 0 0 151,80 -54,6 1,2 -8,6 -1,9 1,0 0,0 30,6 -6,8 0,0 23,8

2-A02 2 - Autohaus Brust Punkt 82,7 82,7 0 0 0 155,02 -54,8 0,6 -6,4 -0,9 2,0 0,0 23,1 -9,8 0,0 13,3

2-BE01 2 - Autohaus Brust Fläche 88,0 70,6 55,3 0 0 0 144,95 -54,2 0,7 -14,8 -0,6 1,8 0,0 20,9 -6,0 0,0 14,9

2-I01 2 - Autohaus Brust Fläche 116,9 96,9 99,8 0 0 0 142,97 -54,1 0,3 -9,2 -0,5 0,5 0,0 53,8 -37,6 0,0 16,2

2-P01 2 - Autohaus Brust Parkplatz 77,0 53,6 216,6 0 0 0 145,08 -54,2 0,5 -6,1 -0,3 0,3 0,0 17,2 -4,3 0,0 12,9

2-T01 2 - Autohaus Brust Fläche 107,7 95,9 15,2 0 0 6 154,33 -54,8 -3,6 -1,5 -0,3 0,0 0,0 53,6 -9,0 0,0 44,6

2-T02 2 - Autohaus Brust Fläche 93,8 77,0 48,2 0 0 6 144,99 -54,2 -3,5 -9,9 -0,3 0,0 0,0 31,9 -2,6 0,0 29,3

2-ZA01 2 - Autohaus Brust Linie 78,7 63,0 36,7 0 0 0 143,89 -54,2 0,3 -7,6 -0,6 0,4 0,0 17,0 -9,0 0,0 8,0

2-ZA02 2 - Autohaus Brust Linie 71,8 56,1 36,7 0 0 0 143,89 -54,2 0,2 -6,7 -0,4 0,3 0,0 10,9 -3,6 1,5 8,9

3-A01 3 - Schneider GmbH Fläche 114,4 82,8 1443,0 0 0 0 290,60 -60,3 0,6 -4,0 -1,5 0,3 0,0 49,5 -4,3 0,0 45,2

3-A02 3 - Schneider GmbH Fläche 114,2 89,9 272,1 0 0 0 207,05 -57,3 1,2 -0,3 -3,1 0,6 0,0 55,3 -4,3 0,0 51,1

3-A03 3 - Schneider GmbH Punkt 95,8 95,8 0 0 0 244,42 -58,8 0,7 -11,7 -1,5 0,0 0,0 24,5 -3,0 0,0 21,5

3-BE01 3 - Schneider GmbH Fläche 113,6 74,0 9019,4 0 0 0 279,17 -59,9 0,4 -3,3 -1,6 0,3 0,0 49,5 -2,5 1,2 48,2

3-BE02 3 - Schneider GmbH Fläche 97,8 61,5 4302,7 0 0 0 199,92 -57,0 0,5 -3,6 -1,1 1,1 0,0 37,8 -9,0 0,0 28,7

3-I01 3 - Schneider GmbH Fläche 116,9 87,4 901,5 0 0 0 279,74 -59,9 0,2 -3,3 -1,4 0,5 0,0 53,1 -25,8 3,0 30,2
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Ortsgemeinde Gösenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Anlagenlärm, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten Immissionsort

Schallquelle Gruppe Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

3-ZA01 3 - Schneider GmbH Linie 89,4 63,0 435,4 0 0 0 218,81 -57,8 0,3 -3,1 -1,1 0,5 0,0 28,1 2,7 3,0 33,8

3-ZA02 3 - Schneider GmbH Linie 82,5 56,1 435,4 0 0 0 218,83 -57,8 -0,3 -2,9 -1,0 0,4 0,0 20,9 0,0 4,6 25,5

4-A01 4 - Raiffeisen Fläche 99,0 77,7 135,0 0 0 0 111,76 -52,0 0,5 -3,3 -1,0 2,6 0,0 45,9 -4,1 2,0 43,8

4-A02 4 - Raiffeisen Punkt 74,7 74,7 0 0 0 91,14 -50,2 0,8 0,0 -0,8 3,4 0,0 27,9 2,7 1,9 32,5

4-BE01 4 - Raiffeisen Fläche 102,0 77,2 305,0 0 0 0 112,08 -52,0 0,2 -1,5 -0,9 1,1 0,0 49,0 -6,0 0,0 42,9

4-BE02 4 - Raiffeisen Fläche 88,0 71,4 46,2 0 0 0 108,43 -51,7 0,7 -7,1 -0,9 4,9 0,0 33,9 1,4 4,2 39,5

4-I01 4 - Raiffeisen Fläche 116,9 96,6 107,1 0 0 0 112,16 -52,0 0,3 -0,5 -0,7 1,1 0,0 65,0 -28,6 3,3 39,7

4-I02 4 - Raiffeisen Fläche 104,8 93,5 13,6 0 0 0 91,01 -50,2 0,6 0,0 -0,9 3,3 0,0 57,7 -25,8 1,9 33,7

4-P01 4 - Raiffeisen Parkplatz 77,0 54,8 165,4 0 0 0 123,39 -52,8 0,5 -3,2 -0,7 1,2 0,0 22,0 -3,2 3,1 21,8

4-ZA01 4 - Raiffeisen Linie 78,5 63,0 35,3 0 0 0 114,74 -52,2 0,4 0,0 -0,8 0,9 0,0 26,8 0,0 3,3 30,0

4-ZA02 4 - Raiffeisen Linie 77,5 62,0 35,3 0 0 0 114,74 -52,2 0,3 0,0 -0,9 0,9 0,0 25,6 2,0 2,2 29,8

4-ZA03 4 - Raiffeisen Linie 76,2 62,0 26,5 0 0 0 88,92 -50,0 0,4 0,0 -0,7 2,9 0,0 28,9 2,7 1,9 33,5
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Ortsgemeinde Gösenroth
Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Anlagenlärm, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten Immissionsort

Schallquelle Gruppe Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

dLw

dB

ZR

dB

Lr

Immissionsort WA-01   SW 2.OG   IRW,N 40 dB(A)   LrN 43 dB(A)   IRW,N,max 60 dB(A)   LN,max 53 dB(A)   
1-P01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Parkplatz 82,6 57,6 316,6 0 0 0 183,82 -56,3 0,4 -8,6 -0,2 1,0 0,0 18,9 3,0 0,0 21,9
1-T01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Fläche 82,3 65,0 54,1 0 0 6 185,32 -56,4 -3,8 -11,2 -0,4 2,5 0,0 19,1 -3,0 0,0 16,1
1-ZA03 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 81,5 62,0 89,0 0 0 0 158,52 -55,0 0,3 -5,5 -0,9 2,2 0,0 22,6 3,0 0,0 25,6
1-ZA03 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 84,6 62,0 180,8 0 0 0 176,98 -56,0 0,3 -7,0 -0,9 2,0 0,0 23,0 3,0 0,0 26,0
1-ZA04 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 66,1 47,5 73,2 0 0 0 154,83 -54,8 0,2 -4,7 -0,9 1,7 0,0 7,8 3,0 0,0 10,8
2-I01 2 - Autohaus Brust Fläche 116,9 96,9 99,8 0 0 0 142,97 -54,1 0,3 -9,2 -0,5 0,0 0,0 53,4 -28,6 0,0 24,8
2-ZA01 2 - Autohaus Brust Linie 78,7 63,0 36,7 0 0 0 143,89 -54,2 0,3 -7,6 -0,6 0,1 0,0 16,8 0,0 0,0 16,8
3-BE02 3 - Schneider GmbH Fläche 97,8 67,9 985,1 0 0 0 212,80 -57,6 -0,6 -5,8 -0,9 1,6 0,0 34,5 -3,0 0,0 31,5
3-I01 3 - Schneider GmbH Fläche 116,9 87,0 985,1 0 0 0 212,80 -57,6 -0,6 -5,8 -0,9 1,6 0,0 53,6 -20,8 0,0 32,8
3-ZA01 3 - Schneider GmbH Linie 83,2 63,0 104,7 0 0 0 186,29 -56,4 -0,5 -3,2 -1,0 0,7 0,0 22,7 7,8 0,0 30,5
4-A01 4 - Raiffeisen (Getreideanlieferung) Fläche 99,0 77,7 135,0 0 0 0 111,76 -52,0 0,5 -3,3 -1,0 2,6 0,0 45,9 -6,0 0,0 39,9
4-ZA02 4 - Raiffeisen (Getreideanlieferung) Linie 77,5 62,0 35,3 0 0 0 114,74 -52,2 0,3 0,0 -0,9 0,9 0,0 25,6 0,0 0,0 25,6
4-A02 4 - Raiffeisen (Tankvorgang) Punkt 74,7 74,7 0 0 0 91,14 -50,2 0,8 0,0 -0,8 3,4 0,0 27,9 3,0 0,0 30,9
4-I02 4 - Raiffeisen (Tankvorgang) Fläche 104,8 93,5 13,6 0 0 0 91,01 -50,2 0,6 0,0 -0,9 3,3 0,0 57,7 -25,6 0,0 32,1
4-ZA03 4 - Raiffeisen (Tankvorgang) Linie 76,2 62,0 26,5 0 0 0 88,92 -50,0 0,4 0,0 -0,7 2,9 0,0 28,8 3,0 0,0 31,8
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Ortsgemeinde Gösenroth
Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Anlagenlärm, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - lNS)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten Immissionsort

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Gruppe Gruppenname
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Ortsgemeinde Gösenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Verkehrslärm
Dokumentation der umgesetzen Emissionspegel

Straße Abschnittsname DTV

Kfz/24h

M

Tag

Kfz/h

M

Nacht

Kfz/h

p

Tag

%

p

Nacht

%

vPkw

km/h

vLkw

km/h

DStrO

dB

Lm25

Tag

dB(A)

Lm25

Nacht

dB(A)

D Stg

dB(A)

D Refl

dB(A)

LmE

Tag

db(A)

LmE

Nacht

dB(A)

L 182 61100209 2905 166 32 5,0 3,1 100 80 0,0 61,0 53,3 0,0 0,0 60,9 53,2

L 182 61100209 2905 166 32 5,0 3,1 50 50 0,0 61,0 53,3 0,0 0,0 56,1 48,0
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Ortsgemeinde Gösenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Verkehrslärm
Dokumentation der umgesetzen Emissionspegel

Legende

Straße Straßenname
Abschnittsname 
DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Täglicher Verkehr
M Tag Kfz/h durchschnittliche stündliche Verkehrsstärke Tag
M Nacht Kfz/h durchschnittliche stündliche Verkehrsstärke Nacht
p Tag % Schwerverkehrsanteil Tag
p Nacht % Schwerverkehrsanteil Nacht
vPkw km/h zul. Geschwindigkeit Pkw Tag
vLkw km/h zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag
DStrO dB Korrektur Straßenoberfläche 
Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
D Stg dB(A) Zuschlag für Steigung
D Refl dB(A) Zuschlag für Mehrfachreflexionen
LmE Tag db(A) Emissionspegel Tag
LmE Nacht dB(A) Emissionspegel Nacht
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Ortsgemeinde Gösenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Sportanlagenlärm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten Immissionsort

Schallquelle Quelltyp Lw

dB(A)

Lw'

dB(A)

l oder S

m,m²

KI

dB

KT

dB

Ko

dB

s

m

Adiv

dB

Agnd

dB

Abar

dB

Aatm

dB

dLrefl

dB

Cmet Ls

dB(A)

dLw

dB

Lr

Immissionsort WA-01   SW 2.OG   IRW,Mi 55 dB(A)   LrMi 54 dB(A)   

B01 Fläche 87,0 55,6 1373,0 0 0 0,0 76,94 -48,7 1,2 0,0 -0,8 0,2 0,0 38,8 10,0 48,8

HP01 Fläche 94,0 64,5 895,0 0 0 0,0 120,27 -52,6 1,1 0,0 -1,2 0,5 0,0 41,8 0,0 41,8

HP02 Fläche 103,6 74,1 895,0 0 0 0,0 120,27 -52,6 1,1 0,0 -1,2 0,5 0,0 51,4 0,0 51,4

P01 Parkplatz 83,2 55,7 560,7 0 0 0,0 130,76 -53,3 0,5 0,0 -0,9 0,7 0,0 30,2 0,0 30,2

Z01 Fläche 80,0 58,3 147,7 0 0 3,0 122,09 -52,7 -3,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 26,8 17,0 43,8
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Ortsgemeinde Gösenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Sportanlagenlärm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung für einen ausgewählten Immissionsort

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fläche)
Lw dB(A) Anlagenleistung
Lw' dB(A) Leistung pro m, m²
l oder S m,m² Größe der Quelle (Länge oder Fläche)
KI dB Zuschlag für Impulshaltigkeit
KT dB Zuschlag für Tonhaltigkeit
Ko dB Zuschlag für gerichtete Abstrahlung
s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Dämpfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dämpfung aufgrund Bodeneffekt
Abar dB Dämpfung aufgrund Abschirmung
Aatm dB Dämpfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhöhung durch Reflexionen
Cmet Meteorologische Korrektur
Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten
Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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